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 ichtamtlicher Teil

Denkschrift über die Errichtung einer Landwirtschaftsbank

für Deutsch-Südwestafrika)

Die Beschaffung eines billigen Bodenkredits ist
in Deutschland seit langem als eines der wichtigsten
Ziele der Agrarpolitik erkannt und seitens der

Bundesstaaten teils durch besondere Einrichtungen,
teils durch unmittelbare Hingabe staatlicher Mittel
gefördert worden. Beispiele hierfür sind die preu-

ßischen Landschaften, die bayerische Landwirtschafts-
bank und Landeskultur-Rentenanstalt, die sächsische
Landeskultur-Rentenanstalt und die hessische
Landes-Hypothekenbank. Die Gründe für die

Notwendigkeit staatlicher Mitwirkung auf diesem
Gebiete liegen darin, daß der Landwirt zur Ver-

besserung seiner Wirtschaft eines billigen, meist
unkündbaren und nur allmählich tilgbaren Kredits

bedarf, während das zur Kreditgewährung bereite
Privatkapital höhere Verzinsung und Beweglich-
keit sucht.

Im Schutzgebiete Deutsch-Südwestafrika wird
dieses Bedürfnis dadurch verschärft, daß dem
Geldbedarfe der meist noch im Anfang ihrer Ent-
wicklung stehenden Farmwirtschaft eine außer-
ordentliche Geldknappheit auf seiten der in Betracht
kommenden Geldgeber gegenübersteht.

Die Farmer verfügen selbst meist nur über

beschränkte Mittel, die sie zur Einrichtung ihrer
Wirtschaft verwendet haben. Infolgedessen sind
sie nicht in der Lage, Meliorationsarbeiten, welche
die richtige Ausnutzung der Farm ermöglichen,
durchzuführen. Die Kaufleute und Gewerbetrei-

benden haben etwaigen reichlichen Verdienst, den
sie während des Aufstandes gemacht hatten, meist
zur Vergrößerung ihrer Geschäfte sowie für eigene
Farmunternehmungen verwendet. Teilweise haben
sie Farmern und sonstigen Personen einen Waren-
kredit eingeräumt, den sie nicht zurückziehen können,
ohne die wirtschaftliche Existenz ihrer Schuldner
zu gefährden. Ihre Mittel sind infolgedessen stark
festgelegt. Der vorübergehende Aufschwung des
Wirtschaftslebens infolge der Bahnbauten hat eine
durchgreifende Erleichterung nicht gebracht. Es
liegt deshalb eine Bedenken erregende Stockung
des Kapitalzuflusses zur Farmwirtschaft vor.

Das heimische Privatkapital zeigt sich nicht
bereit, durch Gewährung langfristigen Grundkredits
die nötige Hilfe zu bringen.

Unter diesen Umständen tritt an die Regierung
die Aufgabe heran, der Farmwirtschaft, dem Rück-

)Vgl.die in der vorliegenden Nummer (S. 562f.)
veröffentlichte Kaiserliche Verordnung, betr. die
Landwirtschaftsbank für Deutsch-Südwestafrika.

grat im Erwerbsleben des Schutzgebiets, durch

staatliches Eingreifen nachzuhelfen.
Gegen die Möglichkeit der Schaffung eines auf

gesunden Geschäftsprinzipien beruhenden Real-
kredits werden vielfach angeführt: die geringe
Höhe des Bodenwerts und seine im Vergleiche

dazu starke Belastung durch Restkaufgelder, Ver-
bindlichkeiten aus Ansiedlungsbeihilfen und Privat-
hypotheken, die Unsicherheit der kolonialen Land-

wirtschaft, das Fehlen eines genügenden Marktes
für Grundstücke. Diese Gründe sind indes nicht
in solchem Umfang gerechtfertigt, daß sie Untätig-
keit gegenüber dem dringenden allgemeinen Be-
dürfnis nach Realkredit entschuldigen könnten.

Die Verkaufspreise für Regierungsfarmen von
etwa 50 Pfennig bis 2  für das Hektar können

nur als untere Grenze des Wertes des rohen

Landes ohne jede Meliorierung gelten. Zum
Zwecke der Bewirtschaftung des Grund und Bo-

dens bedarf es aber regelmäßig nicht unerheblicher
Mittel. Der Farmkäufer muß Hausbauten aus-

führen und Wasser erschließen, auch pflegt er ge-
eignetes Land zu kultivieren und in Bestellung

zu nehmen. Eine ordnungsmäßig eingerichtete
Farm besitzt hiernach einen Wert, von dem der
Kaufpreis für den Grund und Boden nur einen

Bruchteil ausmacht. Es ist deshalb erklärlich,
daß für gut eingerichtete Farmen im Hereroland
ohne lebendes Inventar Preise von 4 bis 7 4

für das Hektar gezahlt sind. Derartige Farmen
sind geeignete Unterlagen für einen vernünftig
bemessenen Grundkredit.

Jede Land= und Viehwirtschaft hat infolge
Abhängigkeit von klimatischen Einflüssen, Vieh-
seuchen usw., mit einem gewissen Unsicherheits-
faktor zu rechnen. In unkultivierten Ländern ist
dieser Faktor größer als in kultivierten. Gleich-
wohl hat die Landwirtschaft in einer Reihe über-
seeischer Länder den nötigen Kredit gefunden und

sich mit dessen Hilfe rasch entwickelt. Es fragt
sich deshalb nur, ob die Bedingungen in Süd-

westafrika etwa ungünstiger sind als in diesen
Ländern. Das ist zu verneinen. Die Farmer,

insbesondere die alten Farmer mit längerer
Landeserfahrung, sind von der Zukunft der Farm-
wirtschaft in Südwestafrika überzeugt. Diese be-
findet sich in stetem Aufschwung. Ferner gestatten
die guten Erfolge der Farmbetriebe im britischen
Südafrika mit nicht besseren natürlichen Bedin-
gungen günstige Prognosen. Mißjahre infolge
von Trockenheit, Heuschreckenfraß oder ähnliche
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in den Eigentümlichkeiten des Erdteils liegende

Verhältnisse werden wie in ganz Südafrika so

auch in unserm Schutzgebiet unvermeidlich sein.
Sie finden ihren Ausgleich durch reichliche Er-
träge in guten Jahren.

Es ist richtig, daß Farmen in Südwestafrika
sich nicht jederzeit unter günstigen Bedingungen
veräußern lassen. Die Statistik der Zwangsver-
steigerungen beweist, daß ein Teil der eingeleiteten
Verfahren aus Mangel an Bietern nicht hat

durchgeführt werden können. Anderseits besteht
aber seit dem letzten Eingeborenen-Aufstand eine
starke Nachfrage nach Farmen seitens zum Teil
wohlhabender Käufer. In günstiger gelegenen
Gebieten find deshalb geeignete Farmen oft kaum
zu bekommen. Diese Erscheinung muß sich mit

zunehmender Befiedelung verschärfen. Unter diesen
Umständen darf die Möglichkeit gelegentlicher
Schwierigkeiten bei der Durchführung von Zwangs-

vollstreckungsanträgen nicht als ernsthaftes Hinder-
nis betrachtet werden.

Mit einem gewissen finanziellen Risiko ist ein
Eingreifen der Regierung allerdings verbunden.
Dieses Risiko ist aber von den meisten wirtschaft-
lichen Unternehmungen in Neuländern nicht zu
trennen. Durch vorsichtige Grundsätze für die
Gewährung des Kredits läßt sich ein Teil des

Risikos beseitigen.
Von den verschiedenen Arten des Kredits

kommt für eine Beteiligung des Staates in erster

Linie der Grundkredit in Betracht. Für eine

Vieh= und Erntebeleihung, wie sie in anderen
Neuländern mit mehr oder minder Erfolg ein-

geführt ist, fehlen in Südwestafrika die nur im

WegederReichsgesetzgebung möglichen Vorschriften,
auch könnte auf diesem Wege das angestrebte
Ziel, die Gewährung langfristigen Kredits, nicht
erreicht werden.

Die Gewährung von Grundkredit wird teils

in der Form des (reinen) Bodenkredits, teils in

der des Meliorationskredits zu erfolgen haben.

Von manchem wird die Ansicht vertreten, daß
zur Zeit allein die Gewährung von Meliorations-

kredit möglich sei, weil der Boden jetzt schon im
allgemeinen so stark belastet sei, daß er für weitere
Forderungen keine Sicherheit biete. Ferner ge-
währe allein ein kontrollierter Meliorationskredit

die Sicherheit, daß die Gelder tatsächlich zum
Nutzen der Wirtschaft verwendet würden. Die

Gewährung von Darlehnen zu Meliorations-

zwecken wird allerdings eine bedeutsame Rolle
spielen. Hierfür wird ein Kredit dann unbedenk-

lich zur Verfügung gestellt werden können, wenn
durch die Bedingungen der Auszahlung des
Geldes Sicherheit dafür geschaffen wird, daß die
Meliorationen wirklich zur Ausführung gelangen.
Da auf dem wichtigsten Meliorationsgebiete, dem

der Wassererschließung, noch sehr große Aufgaben
zu lösen sind, wird der Versuch zu machen sein,
durch Gewährung geeigneten Kredits an die

Grundeigentümer und unmittelbare Auszahlung
der Darlehne für Rechnung der Farmer an die

Unternehmer die Entstehung privater Bohrgesell-
schaften anzuregen. Auf diese Weise wird die
richtige Verwendung der kreditierten Summen

zweifelsfrei sichergestellt. Ferner wird die Wasser-
erschließung raschere Fortschritte machen, wenn
sich eine Anzahl von Gesellschaften damit be-

schäftigt, als wenn, wie bisher, diese Aufgabe
ausschließlich der Regierung obliegt. Der Ent-
wurf sieht neben der Gewährung von Melio-

rationskredit gegen hypothekarische Sicherheit die
Hingabe von Meliorationsdarlehnen für land-

wirtschaftliche Zwecke an juristische Personen des

öffentlichen Rechtes ohne Sicherheit vor. Die
Kreditwürdigkeit dieser Darlehnsempfänger wird
den Verzicht auf Sicherstellung ohne weiteres
rechtfertigen. Die Möglichkeit, Darlehne an diese
Verbände zu geben, ist aus dem Grunde erwünscht,
weil sie Meliorationen im Interesse eines größeren

Personenkreises durchzuführen am ehesten in der

Lage sein werden.
Eine Gewährung von Kredit für die drin-

gendsten Meliorationen genügt aber für sich allein
nicht, um das Bedürfnis der Farmer nach Kredit

zu befriedigen. Eine Reihe von ihnen, oft gerade
die tätigsten, haben die notwendigsten Melio-
rationen bereits ausgeführt. Hierfür und für

andere wirtschaftliche Zwecke haben sie fast all-
gemein Geld aufnehmen müssen, wofür sie die in
Südwestafrika landesüblichen hohen Zinsen zahlen.
Für die gesunde wirtschaftliche Fortentwicklung
dieser Betriebe ist es erforderlich, daß der auf

ihnen lastende verhälmismäßig kurzfristige und
hochverzinsliche Hypothekenkredit in langfristigen
mit niedrigeren Zinssätzen umgewandelt wird.
Diese Umwandlung ist eine Aufgabe, die das
Kreditinstitut neben der Gewährung von Melio-

rationskredit auszuführen haben wird. Außerdem
wird aber bei einer Anzahl von Farmern die

Bestellung neuer Hypotheken gegen Einräumung
eines entsprechenden Kredits möglich sein. Die
Möglichkeit ist allerdings in Zweifel gezogen
worden mit der Begründung, der Bodenkredit

sei in der Höhe, in welcher er mit Rücksicht auf

die erforderliche Sicherheit nur gegeben werden

könne, durch bestehende Hypotheken, insbesondere
solche für Restkaufgelder und Ansiedelungs-
beihilfen, erschöpft. Dem Bedürfnis nach Boden-
kredit könne dadurch genügt werden, daß für die
dem Staate geschuldeten Gelder längere Rück-

zahlungsfristen festgesetzt würden.
Was zunächst den letzten Vorschlag anlangt,

so wird die Umwandlung der staatlichen Rest-
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kaufgelder und Ansiedelungsbeihilfen in lang-
fristige Darlehne der Bank in geeigneten Fällen
durchführbar und für die Bank empfehlenswert
sein. Hierüber besondere Bestimmungen in die
Satzungen aufzunehmen, ist nicht erforderlich.
Wie die Umwandlung der jetzt ratenweise zurück-
zahlbaren Darlehne in solche der Bank zu er-

folgen hat, ohne daß die Vertragsstellung des
Fiskus oder des Schuldners sich verschlechtert,
wird in der Geschäftsanweisung der Bank zu

regeln sein. Im übrigen sind aber keineswegs
alle Farmen mit Hypotheken für Restkaufgelder
und Ansiedelungsbeihilfen belastet. Es gibt eine
Anzahl von Farmen — dahin gehören insbe-

sondere diejenigen, die bereits vor dem Aufstand

aus der Hand der Eingeborenen erworben worden

sind —, die entweder gar nicht oder nur unbe-

deutend belastet sind und die infolge guter Be-

wirtschaftung geeignete Grundlagen für einen
Bodenkredit bieten.

Während in den deutschen Bundesstaaten zum
Teil freier Bodenkredit über die Hälfte des

Bodenwerts hinaus gewährt wird, empfiehlt es
sich im Schutzgebiete Südwestafrika nicht, über
diese Grenzen hinauszugehen. Nur für kon-
trollierte Meliorationen sollen Darlehne innerhalb
der ersten zwei Drittel des nach ihrer Durch-
führung vorhandenen Wertes, jedoch, insoweit sie
die erste Hälfte des vor der Melioration vor-

handenen Wertes übersteigen, nicht über den Be-
trag der tatsächlich für die Melioration auf-

gewendeten Kosten hinaus gewährt werden. Durch
die Bestimmung, daß die Beleihung von Grund-
stücken in der Regel nur zur ersten Stelle zulässig

ist, es sei denn, daß eine der Bank selbst zu-

stehende Hypothek vorgeht, ist der Kreditgewährung
eine weitere Grenze gezogen, aber doch zugleich
der Bank die für Ausnahmefälle nötige Beweg-
lichkeit gelassen.

Zur Verstärkung der an sich schon durch diese
Beschränkungen gesteigerten Sicherheit wird ein
vorsichtiges Einschätzungssystem einzuführen sein.
Dieses würde etwa folgende Punkte zu berück-

sichtigen haben: Eignung des Bodens für Ackerbau
oder für die verschiedenen Arten der Viehzucht,
Anzahl, Verteilung und Art der Waseerstellen,
Riviere, Brunnen und Dämme, Niederschlags-
durchschnitt, Gebäude, Einzäunung, Nähe der
Bahn und Nähe von Ortschaften. Auf unbewirt-
schaftete Farmen soll überhaupt kein Kredit ge-
geben werden. Selbst für bewirtschafteten Grund
und Boden wird Mindestbedingungen genügt sein
müssen, die eine gewisse Garantie für einen
dauernden Ertrag geben. So wird der Wirt-

schaftsbetrieb mindestens durch eine ergiebige
Wasserstelle, durch die Errichtung der nötigsten
Wohn= und Wirtschaftsgebäude und durch eine

gewisse Viehbestockung oder durch Bodenkultur
sichergestellt sein müssen.

Selbst beim Vorliegen aller -Bedingungen für
die Kreditgewährung soll aber kein Anspruch auf
Kredit bestehen. Es muß im Einzelfalle geprüft
werden können, ob ein Darlehn gegeben werden
soll oder nicht. Hierzu führt einmal die Be-
schränktheit der zur Verfügung stehenden Mittel,
sodann läßt sich nur auf diese Weise eine vor-

sichtige Auswahl der einzelnen Fälle und damit
eine erhöhte Sicherheit der Kredite ermöglichen.

Der zu gewährende Kredit muß das wesent-

liche Erfordernis jedes landwirtschaftlichen Kredits
erfüllen, er muß unkündbar sein. Anderseits
wird es sich aber empfehlen, die Pflicht zur

Amortisierung einzuführen. Bezüglich des Melio-
rationskredits ist die Notwendigkeit der Tilgung
allgemein anerkannt. Für den Bodenkredit hat
sie jedenfalls bei einer Anzahl größerer Institute
Geltung erlangt. Es erscheint um so erwünschter,
im Schutzgebiete den gleichen Grundsatz durch-
zuführen, als die Regierung dadurch ein Mittel

erlangt, auf eine allmähliche Entschuldung der
Farmen hinzuwirken und die nur im beschränkten

Maße verfügbaren Kapitalien einem möglichst
großen Kreise von Kreditbedürftigen zugänglich
zu machen. Dadurch rechtfertigen sich auch die
reichlich bemessenen Tilgungsquoten von 1 v.H.
für Bodenkredit und von 2 v. H. für Meliorations-

kredit, soweit das Darlehn 50 v. H. des ursprüng-

lichen Grundstückwerts übersteigt. Im letzteren
Falle erschien es aber billig, die Tilgung erst
nach Ablauf des dritten Jahres beginnen zu
lassen, da vorher in der Regel die den Boden-

wert steigernde Wirkung des Darlehns wenig
fühlbar sein wird.

Die Pflege des kurzfristigen landwirtschaftlichen
Personal= oder Betriebskredits ist nicht in den Ge-

schäftsbereich der Landwirtschaftsbank aufgenommen
worden. Dagegen soll sich die Bank mit Zu-
stimmung des Reichskanzlers an einer die För-

derung des Personalkredits, insbesondere des ge-

nossenschaftlichen Personalkredits, bezweckenden
Kreditanstalt beteiligen oder selbst eine solche An-
stalt errichten dürfen. Die Beteiligungsquote
muß in diesem Falle auf ein Zehntel des Grund-
kapitals beschränkt bleiben, und es darf eine über

den Betrag der Kapitaleinlage hinausgehende
Haftung nicht übernommen werden. Für Deckung
etwaiger Verluste soll ein besonderer Sicherheits-
fonds geschaffen werden. Es darf angenommen

werden, daß auf diese Weise ohne Beeinträch=
tigung der eigentlichen Aufgaben der Landwirt-
schaftsbank die Grundlage zu einem zweckmäßigen
Ausbau des genossenschaftlichen Kreditwesens in

Deutsch-Südwestafrika, dessen Organisation sich
nicht länger hinausschieben läßt, auf dem ein-
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fachsten Wege gewonnen werden kann, zumal für
die erste Zeit voraussichtlich ein Betrag von
500 000 -zur Ausstattung eines solchen Kredit-
instituts ausreichen wird. Wie das von der

Landwirtschaftsbank mit Kapital auszustattende
und unter seinen entscheidenden Einfluß zu stellende
Personalkreditinstitut im einzelnen zu organisieren
und wie insbesondere sein Verhältnis zu der

bestehenden Windhuker Genossenschaftsbank zu ge-
stalten sein wird, ist noch Gegenstand der Er-
wägungen. Dabei wird jedenfalls eine organische
Verbindung und ein enges Zusammenarbeiten
der beiden Kreditinstitute dem praktischen Be-

dürfnis entsprechend sichergestellt werden. Der
Einfluß der Aufsichtsbehörde auch auf das zu
gründende Tochterinstitut ist in der Satzung der
Landwirtschaftsbank (§ 25) bereits zum Ausdruck
gelangt; die Landwirtschaftsbank selbst wird sich
ihn bei der Begründung des Personalkreditinstituts
in dessen Satzungen zu sichern haben. Die Aus-
stattung der Landwirtschaftsbank mit einem Grund-
kapitale von 10 Millionen Mark wird die Ab-

zweigung bis zu 1 Million Mark für die durch

Errichtung eines Personalkreditinstituts zu ver-

folgende Pflege des Personalkredits ermöglichen,
ohne daß die Sicherheit der Schuldverschreibungen
darunter leidet.

Schließlich sind der Bank noch einige außer-
halb ihres Geschäftsbereichs liegende Aufgaben
zugewiesen, deren Übernahme im öffentlichen
Interesse gelegen und zugleich für die Bank selbst
nützlich oder doch wenigstens unbedenklich ist.
Dahin gehört die Einziehung von Forderungen
des Landesfiskus von Deutsch-Südwestafrika, ins-

besondere von Restkaufgeldern und Anfiedelungs-
beihilfen, die Führung von Kassengeschäften der

Verwaltung und die Verwahrung und Verwaltung
amtlicher Depositen. Depositen von Privaten
sollen nur in Verbindung mit den gewöhnlichen

Darlehnsgeschäften der Bank in beschränkter Höhe,
dagegen nicht zum Kontokorrentverkehr ange-
nommen werden.

Für die Organisation der Kreditgewährung
kommen die Formen einer Gesellschaft des bürger-
lichen, insbesondere des Handelsrechts, der Land-

schaften und der juristischen Personen auf öffent-
lich-rechtlicher Grundlage in Betracht.

Eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes
(Kolonialgesellschaft oder Gesellschaft des Handels-
rechts) für die Kreditanstalt zu wählen, empfiehlt
sich nicht, weil diese Form für private Erwerbs-
zwecke geschaffen ist und die Betätigung der
staatlichen Mitwirkung erschwert. Diese ist aber
dadurch bedingt, daß die Regierung die alleinige
Geldgeberin ist.

Eine UÜbertragung der in Preußen bewährten
landschaftlichen Einrichtung auf die anders ge-

stalteten Verhältnisse Südwestafrikas hat sich als
nicht möglich erwiesen. Eine auf der Selbst-
verwaltung und der Gesamthaftung der Mit-
glieder beruhende Pfandbriefanstalt ist nur ent-
wickelungsfähig, wenn ihr Geschäftsbezirk in der

Weise beschränkt ist, daß eine ständige gegenseitige
Ülberwachung der beliehenen Grundstücke durch
die Mitglieder möglich ist. Die Landschaftsbezirke
gehen in der Regel nicht über das Gebiet einer

Provinz hinaus. Wegen des Umfanges des für
eine landschaftliche Kreditanstalt in Deutsch-Süd-
westafrika in Frage kommenden Bezirkes würde
die notwendige persönliche Fühlung der Land-
schaft mit ihren Mitgliedern nicht zu erreichen
sein. Das gedeihliche Zusammenarbeiten der
Grundbesitzer in Preußen beruht auf der räum-
lichen Nähe und den vielfachen Beziehungen, die
unter ihnen bestehen. Im Schutzgebiete Deutsch-
Südwestafrika ist die räumliche Entfernung und
die Größe der Farmen selbst eine so erhebliche,
daß die notwendige Voraussetzung der gegen-
seitigen Kenntnis und Kontrolle, die allein die

Haftung aller erträglich macht, nicht vorhanden
ist. Zudem wird es kaum möglich sein, aus der

Zahl der beteiligten Farmer, die schon heute
durch die Aufgaben der Selbstverwaltung vielfach
in ihrer eigentlichen Berufstätigkeit beeinträchtigt
werden, die zur Leitung und Verwaltung von

Anstalten auf landschaftlicher Grundlage geeigneten
Kräfte zu finden. Dazu kommt, daß auch einer
Landschaft staatliches Kapital zur Verfügung ge-
stellt werden müßte, wodurch zum mindesten die
volle Selbstverwaltung ausgeschlossen wäre. Aus
diesen Gründen verbietet es sich, ein Kreditinstitut
nach dem Vorbild der preußischen Landschaften

zu errichten. Die unfertigen Verhältnisse Süd-
westafrikas verlangen eine straffere Organisation
der Anstalt und gestatten eine Gesamthaftung
der Darlehnsnehmer nicht.

Es bleibt hiernach nur dieMöglichrei- der
Schaffung einer rein staatlichen oder einer wenigstens
vom Staate kontrollierten Anstalt. Eine rein

staatliche Anstalt empfiehlt sich nicht. Um dem
zu gründenden Institute, soweit es sich mit einer
straffen Organisation und scharfen Kontrolle ver-

trägt, tunlichst Selbständigkeit zu gewähren und
um die Zahl der Schutzgebietsbeamten möglichst

wenig zu vermehren, soll die Landwirtschaftsbank
als selbständige juristische Person des öffentlichen
Rechtes errichtet werden. Der Vorstand soll eine
öffentliche Behörde sein. Während die Form der
Selbstverwaltung, wie sie den preußischen Land-
schaften zugrunde liegt, als den Verhältnissen des

Schutzgebiets nicht angepaßt, keine Anwendung
finden kann, läßt sich eine Mitwirkung der Be-
völkerung, insbesondere der Farmer dadurch er-
reichen, daß sie an den Entscheidungen der Bank



G 56585 20

zur Beteiligung herangezogen werden. Der Ent-

wurf sieht diese Mitwirkung in mehrfacher Weise
vor. In erster Linie ist dafür gesorgt, daß die
materiellen Entscheidungen der Bank durch ein

Kollegium erfolgen, in dem die ehrenamtlichen
Mitglieder in der Mehrzahl sind. Der vom
Gouverneur zu bestellende Vorstand, dem die ge-

samte laufende Verwaltung obliegt, ist zu diesem
Zwecke aus einem besoldeten Vorsitzenden und vier

weiteren Mitgliedern zusammengesetzt, von denen
nur noch eines besoldet ist, während die übrigen

im Ehrenamte tätig sind. Um ein gewisses Gegen-
gewicht gegen die Mehrheit der ehrenamtlichen

Mitglieder zu schaffen, ist dem Vorsitzenden und
dem zweiten besoldeten Mitgliede ein Veto gegen

Beschlüsse des Vorstandes eingeräumt, die ihnen
gegen Gesetz oder Satzung oder wesentliche Inter-
essen der Bank zu verstoßen scheinen. Gegen
diesen Standpunkt des Vorsitzenden und des zweiten
besoldeten Mitgliedes kann der Vorstand nur mit

erneutem Beschluß auf Grund einer Zweidrittels-

mehrheit durchdringen. Ferner findet eine Mit-
wirkung des Landesrats in doppelter Weise statt.
Einmal hat er dem Gouverneur die nichtbesoldeten

Mitglieder des Vorstandes und ihrer Stellver-
treter vorzuschlagen, zweitens ist einem vom

Landesrate zu bestellenden Ausschuß die Bilanz
samt Gewinn= und Verlustrechnung zur Prüfung
vorzulegen. Neben dieser Heranziehung des
Landesrats und der Mitwirkung von ehrenamt-

lich tätigen Personen im Vorstand sieht der Ent-
wurf eine weitgehende allgemeine Unterstützung
der Zentralverwaltung der Bank durch die Be-

zirksräte, die Organe der politischen Selbstver-
waltung, vor. Sie sind berufen, in den einzelnen
Bezirken in mannigfacher Weise den Vorstand zu

unterstützen. Diese verschiedenartige Beteiligung
der Bevölkerung an den Aufgaben der Bank

bietet die Gewähr dafür, daß die Kenntnisse und
Bedürfnisse der Schutzgebietsbevölkerung in der
Geschäftsführung der Bank genügend zum Aus-
druck kommen.

Der Umstand, daß die von der Bank ver-

walteten Gelder durch den Staat zur Verfügung

gestellt werden sollen, macht es notwendig, durch
Schaffung einer Aufsichtsbehörde dafür zu sorgen,
daß die im öffentlichen Interesse erforderlichen
Gesichtspunkte von der Bank beachtet werden.

Der Entwurf erstrebt dieses Ziel in der Weise,
daß der Genehmigung des Gouverneurs als Auf-
sichtsbehörde vor allem die allgemeinen Grund-

sätte der Geschäftstätigkeit, ferner die Bilanz, die
Verwendung der büberschüsse, der jährliche Vor-
anschlag über die persönlichen und sächlichen Ver-
waltungskosten und die Annahme der wichtigeren
Angestellten bedürfen und daß außerdem dem
Gouverneur ein allgemeines Aussichtsrecht ver-

liehen wird. Dagegen soll der Aufsichtsbehörde
kein Recht zustehen, sich in die materielle Seite

der einzelnen Entscheidungen einzumischen; die
Verantwortung für sie soll bei dem Vorstand liegen.
Die Geschäftsführung des Vorstandes wird durch
allgemeine Anweisungen zu regeln sein. Dies
gilt insbesondere auch für die Darlehnsbedin-
gungen. Hierüber haben in dem Entwurfe der

Satzung nur gewisse grundlegende Bestimmungen
Aufnahme gefunden. Als oberstes Prinzip soll
für die Tätigkeit der Bank gelten, daß sie nach
kaufmännischen Grundsätzen einzurichten ist. Wenn-
gleich die Bank nicht zu dem Zwecke errichtet
wird, Gewinne zu erzielen, so soll sie doch keine
Geschäfte eingehen, die kaufmännischen Grund-
sätzen widersprechen. Daraus folgt, daß nur der-

jenige auf ein Darlehn rechnen kann, dessen
Wirtschaftslage die nötigen Sicherheiten bietet.
Aus diesem Gesichtspunkt sollen die Darlehne in
der Regel nur gegen erststellige Hypothek gegeben

werden. Ferner wird streng darauf gesehen
werden müssen, daß die bereits erwähnten Grenzen
der Bodenwertbeleihung bei Boden= und Melio-

rationskredit in keinem Falle überschritten werden.
Bei Meliorationskredit wird eine erhöhte Sicher-

heit auch noch durch die schon erwähnte direkte
Auszahlung der Gelder an die Unternehmer nach

Maßgabe des Fortschreitens der Meliorationen
zu erreichen sein.

Die finanzielle Grundlage der Bank wird in
erster Linie in einem Kapitale von 10 Millionen

Mark bestehen, das durch Schutzgebietsanleihe
aufgebracht und der Bank in Teilbeträgen vom

Schutzgebiet überwiesen werden soll. Die Bank
wird die gewährten Summen aus dem nach Aus-

stattung der Sicherheitsfonds verbleibenden Rein-
gewinne dem Schutzgebiete bis zu 4 v. H. zu

verzinsen haben. Dieses Kapital wird zur Hingabe
von Darlehnen verwendet werden dürfen, soweit

es nicht als Betriebskapital zu dienen hat oder
durch Beteiligung an einem Personalkreditinstitut

festgelegt ist. Von einer Zuwendung bestimmter
Einnahmen des Schutzgebiets wie der Restkauf-
gelder an die Bank ist abgesehen worden, weil

es zweckmäßiger erscheint, ihr nach Maßgabe des
Bedarfes Kapital zu Überweisen, als ihr ohne
Rücksicht auf den tatsächlichen Bedarf regelmäßige,
in der Höhe schwankende Einnahmen des Schutz-
gebiets zu überlassen. Sobald sich ein Bedürfnis
nach weiteren Mitteln über das vom Fiskus zur

Verfügung gestellte Kapital hinaus ergibt, wird
zur Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den

Inhaber seitens der Bank selbst geschritten werden.
Der Entwurf sieht die Möglichkeit der Ausgabe
solcher Schuldverschreibungen bis zum zehnfachen
Betrage des Grundkapitals vor. Die Ausgabe
von Schuldverschreibungen soll aber von der Ge-
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nehmigung der Aufsichtsbehörde und — für die

Zulassung zum Verkehr — auch von der Geneh-

migung des Reichskanzlers abhängen. Dadurch
wird gewährleistet, daß bei der Ausgabe die im

öffentlichen Interesse notwendigen und die durch
die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit gebotenen Ge-
sichtspunkte beachtet werden. Der Entwurf der
Satzung regelt die Ausgabe der Schuldverschrei-
bungen auf den Inhaber im wesentlichen nach
den Grundsätzen, die für die inländischen Hypo-
thekenbanken gelten und die auch bei dem ersten
deutschen kolonialen Kreditinstitute mit der Be-

fugnis zur Ausgabe solcher Schuldverschreibungen,
der Deutsch-Asiatischen Bank, vorgesehen sind.
Dabei ist auch bestimmt, daß die zur Deckung der
Schuldverschreibungen dienenden Hypotheken und
Darlehnsforderungen, Wertpapiere und Gelder

den Besitzern der Schuldverschreibungen verpfändet
werden; das Amt des Pfandhalters wird vom

Regierungskommissar ausgeübt.
Auf den im vorstehenden skizzierten Grund-

lagen ist der anliegende Entwurf der Satzung der
Landwirtschaftsbank für Deutsch-Südwestafrika auf-
gebaut.

Zur Errichtung der Bank ist eine Keiserliche
Verordnung erforderlich. In ihr werden ins-

besondere die Rechte und Pflichten derjenigen
Angestellten der Bank, die als öffentliche Beamte
eine Anstellungsurkunde erhalten, zu regeln sein.
Ferner find Strafbestimmungen zu treffen, welche
die für die Schuldverschreibungen vorgeschriebene
Deckung sichern. Um zu verhindern, daß der
Grundstückseigentümer die Wirkung der Amorti-
sation vereitelt, indem er an Stelle der getilgten

Beträge neue Schulden aufnimmt, wird die Bank

von der Verpflichtung zu befreien sein, vor völliger
Tilgung der Schuld die ihr nach den Vorschriften
des bürgerlichen Rechtes obliegenden Handlungen
in bezug auf Berichtigung des Grundbuchs, Löschung
der Hypothek oder Herstellung eines Teilhypo-
thekenbriefs vorzunehmen. Ausnahmefälle, in
denen sich die Bank während des Schwebens der

Tilgung mit der Berichtigung des Grundbuchs
einverstanden erklären darf, sind, um Härten zu

vermeiden, vorgesehen (vgl. 5 45 des Satzungs-
entwurfes). Schließlich wird es auch zweckmäßig
sein, den Gouverneur zu ermächtigen, den Hypo-
theken der Bank den Vorrang vor Eintragungen

für den Landesfiskus einzuräumen sowie der
Bank Freiheit von Steuern, Abgaben und Ge-

bühren zu gewähren.

Nachrichten aus den deutschen Schutzgebieten.
(Abdruck der Nachrichten vollständig oder teilweise mur mit Quellenangabe gestattet.)

Kamerun.

Die Schlafkranhbeitsgeblete des Südens von flt- und Neukamerun.

Bericht des Chefarztes der Schutztruppe und Medizinalreferenten Oberstabsarztes Dr. Kuhn.

Die Reise wurde von Buea aus am28. De-

zember 1912 angetreten. In Victoria und
Kribi wurden laufende Fragen mit den Re-

gierungsärzten besprochen und die an beiden Orten

noch befindlichen Sumpfgebiete besucht, deren Be-
seitigung nicht ohne erhebliche Kosten möglich
erscheint. Von Kribi ab wurde der Weg mit

Hilfe von Antomobilen zurückgelegt. Infolge einer

Panne mußte der geplante Besuch von Ebolowa
unterbleiben. Am 7. Januar wurde Jaunde

erreicht. Hier schlossen sich Stabsarzt Dr. Roesener
sowie Sanitätsfeldwebel Polke samt den Ein-
geborenen und dem Trosse der Weiterreise an.

Unterwegs wurde Lolodorf eingehend be-
sichtigt, wo der Weg von Kribi nach Jaunde und

Ebolowa über den Lokundje führt. An diesem

Ort findet eine Untersuchung der aus dem Innern

kommenden Träger durch einen farbigen Heil-
gehilfen statt. Die noch nicht gegen Pocken ge-
impften Leute werden dabei einer Impfung unter-

zogen

Diese Überwachungsstelle ist sehr zweckmäßig
ausgesucht, da es einen anderen Trägerweg über

den Lokundje nach Kribi zu nicht gibt.
Bei der Übersteigung des Pikelike bemerkte ich

eine große Zahl von Glossinen (palpalis).
In Jaunde wurden ebenfalls laufende Fragen

mit dem Regierungsarzt erledigt und der Platz
für das Europäerkrankenhaus ausgesucht. Das
Sumpfgelände innerhalb des Ortes Jaunde wird
in mustergültiger Weise durch das Bezirksamt
entwässert und in Gartenland verwandelt.

Am 9. Januar wurde der Weitermarsch nach

Akonolinga angetreten. Während unterwegs
nur vereinzelte Mücken und zwar Stegomyien in

den Rastdörfern beobachtet wurden, war die

Mückenplage in Akonolinga sehr groß. Es wurden
hier ebenfalls durchweg Stegomyien gefangen.

In der nächsten Umgebung dieses Ortes be-
findet sich eine sumpfige Niederung, deren Zu-
schüttung nicht leicht sein wird. Nach Besprechung
mit dem Postenführer und Besichtigung der
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Stationsanlagen wurde die Weiterreise nach Ajos-
höhe auf dem Njong im Kanu mit Hilfe eines
Cudellmotors am 14. Januar fortgesetzt; der Fluß

hatte damals fast seinen niedrigsten Wasserstand
erreicht. Er schlängelt sich hier durch breite Wiesen
hin. Von den Ufern ist je nach der Strom-
richtung das eine gewöhnlich ganz flach, das
andere erhöht; die Stellen, auf die der Strom
steht, waren durchschnittlich etwa 1 m hoch. Die

oberste Schicht ist fast überall Muttererde in einer
Tiefe von 20 bis 60 cm. An den Ufern stehen

vereinzelte Buschparzellen von geringer Tiefe.
Ich zählte bis Ajoshöhe 42, die meistens nur
50 bis 100 m lang waren. Die vier größten

waren 500 bis 600 m lang, die durchschnittliche

Tiefe betrug etwa 30 bis 50 m. In einer Ent-

fernung von mehreren hundert Metern begleiten
Raphiasümpfe viele Strecken des Flußlaufes. Bis

Ajoshöhe wurden nur wenig Glosfinen bemerkt.

Während der Mittagsstunde des 14. zeigten sich
etwa drei bis vier Palpalis in unserem Boot.

Ajoshöhe wurde am 15. nachmittags erreicht.

Unterwegs wurden Stegomyien in mäßiger Menge
beobachtet. Ajoshöhe ist in jeder Beziehung
günstig gelegen. Das Schlafkrankenlager liegt
auf den Erhebungen des #A#josberges, gegenüber
der Einmündung des Longmafo in den Niong.

Die nördlich des Njong gelegene Straße zwischen
Akonolinga und Abongmbang mit der Tele-

graphenlinie ist etwa  Stunde von #joshöhe
entfernt. Es ist mithin auf dem Wasser= und

Landwege leicht zu erreichen.
Gesundheitlich hat Ajoshöhe infolge seiner

Höhenlage viele Vorteile. Es ist frei von Glossinen;

Mücken (Stegomyien) sind nur wenig vorhanden.
Die Nächte sind von erfrischender Kühle. Es
besitzt vorzügliche Quellen. Auch nach UÜber-
windung der Schlaskrankheit wird Ajoshöhe ein

ausgezeichneter Platz für sanitäre Anlagen sein.

# .

In Ajos-Höhe fand eine Arzteversamm-
lung statt, an welcher außer dem Medizinal-
referenten, der den Vorsitz führte, noch acht be-
amtete Arzte des Schutzgebiets teilnahmen. Zu-
nächst wurde der Stand der Schlafkrankheit
in Altkamerun besprochen.

In dem Schlafkrankheitsherd am Njong sind
bisher 1113 Kranke zur Behandlung gekommen.
Ein genauer Überblick über die Gesamtzahl der

vorhandenen Kranken ist noch nicht möglich, da
bei den meist zerstreut wohnenden Eingeborenen,
welche zudem häufig das Bestreben haben, die

Krankheit zu verheimlichen, genaue Feststellungen
äußerst schwierig find.

Für die Entstehung der Schlafkrankheit im
Dume-Bezirk ist die Einwanderung des Fang-

Stammes der Ndzimus aus dem Kongo verant-

wortlich zu machen. Am oberen Dschabogen ver-

mischten sich die Ndzimus mit den dort ansässigen
Bantus, woraus das Mischvolk der Njems ent-

standen ist. Von diesen wurden dann die Stämme

der Makka-Gruppe infziert. Vom. Dume-Bezirk
ist der obere Dume bis Groß Pol, das Fluß-
gebiet des Long bis zur Höhe von Bengalon und
am meisten das Gebiet des Ajongflusses von Gele-

Menduka bis zur Mündung infiziert. Hier ist die

Bösartigkeit der Krankheit besonders auffällig; sie
führt manchmal schon in 2 bis 3 Monaten zum
Tode. Die Kranken werden von den Eingeborenen

abgesondert.
Der Schlafkrankheitsherd in der Mbo-Ebene,

dessen Entstehung noch nicht aufgeklärt ist, hat noch
geringe Ausdehnung; bisher wurden 25 Kranke
ermittelt.

Eine eingehende Besprechung haben die Maß-
nahmen, welche zur Bekämpfung der Seuche
dienen sollen, gefunden; die wichtigsten sind: Er-
kundungen über die Ausdehnung der Krankheit
und die Verbreitung der Schlafkrankheitsfliege;
Behandlung der Schlafkranken, Errichtung von
Schlafkrankenlagern, Abholzungen zum Vertreiben
der Fliege, welche sich zunächst auf die Punkte
beschränken müssen, an welchen die Einwohner
vom Stiche insizierter Fliegen am meisten ge-

fährdet sind, also auf die Umgebung der Dörfer
und Faktoreien, sowie auf dicht an verkehrs-

reichen Flüssen stehende Waldparzellen. Weiterhin
ist noch von Wichtigkeit die Kontrolle des Träger= und
Durchgangsverkehrs, um die Verschleppung der

Seuche durch kranke Menschen möglichst zu ver-
hindern, und endlich die Verlegung von besonders

ungünstig gelegenen Eingeborenenansiedlungen.
Weiterhin wurde in der Arzteversammlung

in Ajos-Höhe allgemeine Übereinstimmung darüber
erzielt, daß es für die mit der Schlafkrankheits-

bekämpfung betrauten Arzte notwendig sei, auch
anderen Krankheiten ihre Aufmerksamkeit zu
widmen, gegen Pocken zu impfen und alle Hilfe
begehrenden Eingeborenen zu behandeln, schon um
das Vertrauen der Eingeborenen zu gewinnen.
Es wurde daher in Aussicht genommen, daß die

Schlafkrankheitsärzte in den ihnen zugewiesenen
Bezirken überhaupt die regierungsärztlichen Funk-
tionen übernehmen, wogegen in weniger stark

verseuchten Gebieten die ständigen Regierungsärzte
die Schlafkrankheitsbekämpfung ihres Bezirks mit
wahrzunehmen hätten.

Als Heilmittel hat bisher in Kamerun haupt-
sächlich AtoryI Anwendung gefunden und hat sich
im ganzen bewährt; Erblindungen sind allerdings
vorgekommen. ÜUber andere Heilmittel, die versucht

wurden, ist noch kein bschließendes Urteil möglich.



 WV 588 20

Die Weiterfahrt erfolgte am 19. Januar.

Hinter Ajoshöhe zeigte die Landschaft bis etwa
10 km unterhalb Atok nur vereinzelte Bäume

oder Büsche am Ufer. Dichtere Anhäufungen
von Büschen und Bäumen fehlten vollständig.

In dieser Gegend wurde im Kanu eine Fliege
beobachtet. Etwa 10 km unterhalb Atok tritt

Wald an die Ufer heran, die Wiesen verschwinden,
die Ufer sind von hier an zu beiden Seiten vor

einer Reihe von Jahren durch die Njong-Reini-
gung freigeschlagen, um das Hineinstürzen der

Bäume nach Windbruch in die Fahrrinne zu
verhindern. Die Bäume sind in der Höhe von

1 bis 2 m abgehauen, die abgeschlagenen Teile

sind liegengeblieben und vermodern. überall

ist dichtes Buschwerk nachgewachsen. In dieser
Gegend umschwärmten stets vereinzelte Glossinen
das Boot.

Von Atok an war das Bild an den Ufern

das gleiche, nur erblickte man besonders auf dem

rechten Ufer zahlreiche Schinnbäume, die vorher
nicht bemerkt wurden. Das Vorkommen dieser

Bäume spricht dafür, daß hier früher Farmen
bestanden haben.

Am 20. Januar erreichte ich Mbidalong,
wo ein Stützpunkt der Schlafkrankheitsbekämpfung

errichtet ist, der auch als Schlafkrankenlager ver-
wendet werden kann. Die Gebäude sind so-

genannte Buschhäuser auf dem Hange des linken
Flußufers, mehrere 100 m vom Ufer entfernt

errichtet. Die Umgebung des Lagers ist frei-
geschlagen und glossinenfrei. An der Landungs-
stelle tritt der Busch ziemlich dicht heran, und
man trifft Glossinen. Am gleichen Tage wurde

Abong-Mbang erreicht. Hier wurden die
Stationsanlagen besichtigt, und es fanden Be-
sprechungen mit dem Bezirksamtmann von Lomie,

betreffend die Mitwirkung der Verwaltungs-
behörden bei der Bekämpfung der Schlafkrankheit
sowie die ärztliche Versorgung des Lomie-Bezirkes

einschließlich Abong-Mbang statt.
Abong--Mbang liegt auf den Höhen zu beiden

Seiten des Njong. Stechmücken und Glossinen
wurden im Orte nicht aufgefunden. Dagegen ist
die Umgebung sumpfig und enthält Glossinen.
Die Beseitigung der Sümpfe erfordert erhebliche
Kosten.

Am 21. wurde eine Besprechung mit den

Kaufleuten von Abong-Mbang abgehalten, in der

ihnen Gelegenheit gegeben wurde, sich zu den
ärztlichen Vorschlägen über die in den Schlaf-

krankheitsgebieten notwendigen allgemeinen Maß-
nahmen zu äußern, soweit sie den Handel be-

rühren.
Mit dem Techniker Alexander wurde eingehend

besprochen, in welcher Weise die Niong-Reinigung
und die Njong-Sanierung Hand in Hand arbeiten

könnten. Da die Flußreinigung die Bäume zu

beiden Seiten beseitigen muß, so fällt ihre Arbeit
zu einem erheblichen Teil mit dem Ziele der Arzte

zusammen, die durch Beseitigung des Uferwaldes
den Fliegen den Boden entziehen wollen.

Am 22. wurde der Weitermarsch nach Dume

angetreten, das am 23. Januar erreicht wurde.

Der Weg war an vielen Stellen mit Feuerplätzen

bedeckt, die zum Teil noch rauchende Holzscheite,
meist aber nur Asche und Reste von Brennholz

enthielten. Diese Stellen rühren von den Trägern
her, die über Dume nach Abong-Mbang ziehen
und im Freien Übernachten.

In Dume wurde das Lazarett und das

Schlafkrankenlager sowie die sumpfige Umgebung
der Station besichtigt. Mit dem Bezirksleiter

fanden Besprechungen der notwendigen Sanie-
rungsarbeiten statt. Unterhalb des Schlafkranken=
lagers wurden an einer Stelle, an der die schlaf-

kranken und gesunden Eingeborenen sich baden
und ihre Wäsche waschen, zahlreiche Palpalis
gefangen.

Am 26. erfolgte der Aufbruch nach Bertua,
das am 27. erreicht wurde. In der Nähe von

Bertua und in Bertua fanden Besichtigungen der

Bevölkerung statt, die keine klinisch Schlafkranken
ergaben.

In der Gegend von Bertua erreichte die

Expedition das Grasland. Das Land ist wellig,
die Bodenvertiefungen sind bewaldet und beginnen
fast immer in der Form eines Kessels, in dem

Grundwasser zutage tritt, manchmal als Wasser-
pfütze, meist als fließende Quelle. Im Verlauf
des Tales vermehrt sich der Wasserzutritt, so daß
ein breiter Sumpfgürtel mit Raphiapalmen ent-

steht, in dessen Mitte das Gewässer fließt. An

den Hängen dieser Niederungen ist der Boden
gründig und locker, auf der Höhe besteht er bis
zum Kadei aus lehmiger Erde mit Elephantengras,

jenseits des Kadei zumeist aus Laterit mit vielen

Raseneisensteinen und Lateritkies, darauf Gras-
arten, die nur halbe Manneshöhe erreichen. Von

Bumbe II ab wird der Boden auf den Hängen

wieder besser, der Laterit tritt zurück. Diesen

Charakter behält die Landschaft bis weit nach
Osten hin.

Am 2. Februar wurde jenseits des Kadei

Baturi erreicht, das sehr günstig auf einer An-

höhe gelegen ist. Am 3. Februar fand der
Weitermarsch statt. Zwischen Baturi und Gasa
befand sich nur am Bumbe II ein Eingeborenen-

dorf (Häuptling Godawa), das Verpflegung
liefern konnte, auch zwischen Gasa und Don-
golo, das zwei Reisetage von Carnot entfernt
ist, war die Verpflegung sehr schwierig, da wohl
infolge der schlechten Bodenverhältnisse keine
Dörfer vorhanden sind. Die Ernährung der



G 589 20

Träger der Erpedition wurde dadurch ermöglicht,
daß der Führer von Baturi, Oberleutnant Hart-
mann, an mehreren Stellen des Weges Proviant

schaffen ließ, und daß durch Jagd auf Büffel,
Wasserböcke, Pallaböcke und kleine Antilopen viel

Fleisch beschafft wurde.
Eine eingehende Untersuchung der Bevölke-

rung von Gasa ergab einen Schlafkranken. In

Dongolo wurden zwei Schlafkranke gefunden,
die auch von der Bevölkerung als krank be-

zeichnet wurden. An diesem Ort wurde zum

ersten Male seit dem Betreten des Graslandes

eine Palpalis gefangen.
In Bakissa zeigten die Eingeborenen bereits

Schwerkranke, in Diembe, welches von Carnot

nur noch etwa anderthalb Stunden entfernt ist,

wurden bereits 19 Kranke vorgeführt.

Die Expedition traf am 15. Februar in Carnot

ein, nachdem ich mit Stabsarzt Dr. Roesener
zusammen am Nachmittag des vorhergehenden
Tages den französischen Herren auf der Station
einen Besuch gemacht hatte. Der Administrateur
von Carnot, Herr Pinelli, nebst seinem Assistenten
Herrn Bourdil und der französische Stabsarzt
Dr. Muraz, der durch den Herrn General-
gouverneur in Brazzaville mir zu meiner Infor-

mation entgegengesandt war, traten uns auf das

freundlichste entgegen und taten ihr möglichstes,
um unsere Aufgabe im Gebiet von Carnot zu

erleichtern.
In der Zeit vom 15. bis zum 23. wurde

Carnot sowie die nähere Umgebung nördlich
und südlich von Carnot auf dem linken Mambere-

Ufer von Roesener, Muraz und mir auf

Schlafkrankheit untersucht.
Die Verseuchung des Gebietes ist sehr groß.

Nach den Aufzeichnungen der franzöfischen Ver-

waltung und nach den namentlichen Angaben
der Häuptlinge uns gegenüber find bereits viele
Hunderte gestorben. Der Rest besteht aus Leuten,
die in einem hohen Prozentsatz bereits von der

Trypanosomiasis befallen sind. Ob nennenswerte
Teile der Bevölkerung noch frei von den Para-
siten sind, werden die weiteren Untersuchungen

ergeben.
Da der Unterzeichnete infolge der Etats-

vorbereitungen bereits am 10. April wieder in

Buea eintreffen wollte, mußten sich die Arbeiten
im wesentlichen darauf beschränken, einen Einblick
in die Verbreitung der Seuche zu erhalten.
Genaue Sicherstellungen aller Erkrankten war

nicht möglich. Bei den vorläufigen Feststellungen
wurden in 22 verschiedenen Dörfern auf dem Wege

asa —Carnot— Kumbe—Bakoko —Bania
—Nola 80 schwere Schlafkranke gefunden; es
wurden in diesen Dörfern 2998 Einwohner unter-
sucht und bei 1306 von ihnen Drüsenschwellungen

nachgewiesen. Nach den Zählungen der Verwal-
tung betrug die Einwohnerzahl in 11 dieser Dörfer
im Jahre 1908 zusammen 4825, im Jahre 1912
3275 Köpfe.

Der Sanitätsfeldwebel Polke versuchte in
dieser Zeit in Carnot an den Ufern des Mam-

bere und benachbarter Bachläufe Glossinen zu

fangen. Hierbei kamauch Clevescher Fliegenleim
zur Anwendung. Trotzdem den Eingeborenen,
die mit dem Fliegenfangen beauftragt waren,

hohe Belohnungen ausgestellt waren, gelang es
nicht, eine einzige Fliege zu fangen.

Am 22. kamen wir nach Kumbe, wo sich

ein verlassener französischer Posten und eine
Niederlage der Compagnie Forestière mit einer
Anzahl gut erhaltener Gebäude befinden. Die

Compagnie Forestière hat ihre Tätigkeit infolge
der Schlafkrankheit hier fast völlig eingestellt und
nur einen schwarzen Angestellten zurückgelassen.

Von dort aus wurde Baboko am Mambere

erreicht, das etwa 16 km von Kumbe entfernt

ist. Von Baboko aus wurde die Weiterreise in

eisernen Leichtern mit flachen Boden (Baleinières)
und Kanus fortgesetzt.

Am 24. Februar wurde Likaja erreicht, von

wo die Lasten nach Bania getragen wurden,
um die unterhalb von Likaja gelegenen Strom-

schnellen zu umgehen. Am 25. Februar waren

wir in Nola. Auf der Reise nach Nola wurden

zwischen Carnot und Kumbe auf dem Land-

wege nirgends Glossinen gefangen, trotzdem stets
eine große Anzahl von Eingeborenen unter Zu-

sicherung von Belohnungen tätig war. Zwischen
Carnot und Baboko wurden vereinzelte Fliegen
in den Leichtern und Kanus beobachtet. Von

Baboko bis Nola waren die Fliegen etwas

häufiger.
In Nola langten zugleich mit der Expedition

der Bezirksleiter von Jukaduma, Oberleutnant

v. der Marwitz, und der Regierungsarzt

Dr. Berké an. Mit beiden Herren wurden die

sanitären und hygienischen Verhältnisse des Be-
zirks Jukaduma besprochen. Nolu liegt an der

Vereinigungsstelle zwischen Mambere und Kadei,
also an einer für den Verkehr günstigen Stelle.

Der französische Posten ist auf der Spitze an-
gelegt, die von Mambere und Kadei gebildet

wird, eine Lage, die geradezu als ungesund be-
zeichnet werden muß. Sowohl am linken wie

am rechten Sanga-Ufer, ferner am rechten Kadei-

User und in dem Zwischenflußgebiet befinden sich
Höhenzüge, die für die Anlage der Station

geeignet find. In Nola wurden einige Fliegen
auf dem Gelände des Postens beobachtet.

Mit dem Direktor Robinot von der Com-

pagnie Forestière hatte ich eine eingehende Be-
sprechung, in deren Verlauf mir versichert wurde,
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daß die Seuche in derselben Ausdehnung östlich
von Nola am Bodinge-Fluß und dem Mbaere

aufwärts, ferner westlich des Mambere in der

Gegend von Bafio, Go, Guachobo herrsche.
Am 28. setzte ich die Weiterreise fort. Stabs-

arzt Dr. Roesener folgte mit Dr. Muraz

einige Tage später nach, da die Beförderungs-
mittel ein gleichzeitiges Reisen nicht erlaubten.
Unterwegs wurden in Salo, Angoa, Bomassa
und Koto übernachtet, am 4. März wurde

Wesso erreicht. Am 2. März wurde unterwegs die
Abteilung des Leutnants Tamm getroffen, die von

Molundu auf dem Wege nach Carnot war. Am

3. März begegneten wir dem Dampfboot „Zeuner",
dessen Führer uns bis Gandjikolo drei Stunden

oberhalb von Wesso in das Schlepptau nahm.

In Bomassa hatte ich Gelegenheit zwei
Dörfer von Pygmäen zu besuchen, die in dieser

Gegend Babingas genannt werden um eine

Anzahl von Messungen bei Erwachsenen vorzu-

nehmen. Ich fand bei ihnen einen Schlaf-
kranken.

Von Nola bis Wesso nahm die Zahl der
Fliegen zu, an den letzten drei Tagen der Kahn-

fahrt wurden Hunderte gefangen.
Wesso liegt auf einer etwa 10 m hohen

Platte. Dort ist ein französischer Militärarzt
stationiert (zur Zeit Muraz), der in erster Linie
die Überwachung der von Wesso nach dem Kongo

Reisenden auf Schlafkrankheit vorzunehmen hat.
Auch in Wesso konnten einige Babingas, die von
den französischen Beamten aus einem benach-

barten Banbinga-Dorfe herangeholt waren, ge-
messen werden. Von Wesso aus wurde Mbitu

besucht, das etwa 1 Stunden Kanufahrt unter-
halb von Wesso auf der linken Seite liegt; es

ist der einzige Platz in der näheren Umgebung
von Wesso, der nicht überschwemmt wird, da er

auf einer 12 m hohen Platte liegt. Die Breite
dieser Platte beträgt etwa 2 km und übertrifft

die von Wesso, die nur etwa1km beträgt. Nach

dem Innern zu fällt das Gelände etwas ab, um

sich nach einiger Zeit wieder zu erheben. Die
Eingeborenen von Mbiru, die zu dem Stamm

der Sanga-Sanga gehören, haben große Farmen
angelegt. Etwa eine Wegstunde von Mbiru

entfernt, besuchte ich im Innern ein Babinga-
dorf und konnte auch hier zahlreiche Messungen
vornehmen. Ubrigens waren während der Kanu-

fahrt nach Mbiru viele Fliegen im Boot.
Am 9. März wurde die „Valerie“ bestiegen,

welche bisher die regelmäßige Verbindung mit
Brazzaville herstellte. Am gleichen Tage kehrte
Stabsarzt Dr. Roesener nach dem Norden
zurück, um die Bekämpfung der Schlafkranheit
in den Gebieten von Carnot und Nola sofort

einzuleiten.

Am 10. März erreichte ich Ikelemba, das
14 m hoch aus dem Fluß auf der rechten Seite

des Sanga herausragte. Während des 9. März
wurde eine Palpalis beobachtet, am 10., 11. und

12. März konnte keine Fliege beobachtet werden,
am 13. März etwa 4 Stunden unterhalb von

Pikunda traten zahlreiche Palpalis auf, die auch
am 14. und 15. zu beobachten waren. Ich

kann nicht sagen, warum in den ersten Tagen
hinter Wesso auf dem Dampfer keine Fliegen
beobachtet wurden. Daß sie vorhanden waren,
hatte ich bei der Kanufahrt von Wesso nach
Mbiru beobachtet. Aus diesen meinen Beob-

achtungen geht hervor, daß die Bedingungen
des Fliegenvorkommens auch auf dem Sanga noch
genauerer Untersuchungen bedürfen.

Am letzteren Tage erreichten wir Bonga,
das an seiner höchsten Stelle etwa 3 m her-
ausragte. In Bonga traf ich Dr. Rautenberg,
den Regierungsarzt von Molundu, der die Um-

gegend auf Schlafkrankheit untersuchte. Nach
seinen Feststellungen herrscht die Krankheit am
Sanga bis Bonga und in der Nähe von Mo-

lundu bei Les rapides. Nach Aussage fran-
zösischer Kaufleute soll sie in Ntoku am Likuala-

Mossaka auf deutschem Gebiet heftig auftreten.
Auf der Reise von Carnot nach dem Kongo

konnten wir die von den Franzosen zuerst be-

richtete Beobachtung bestätigen, daß in den Ge-
bieten mit wenig Glossinen viel Schlafkrankheit,
in den Gegenden mit viel Glossinen wenig Schlaf-
krankheit herrscht. Auch am Njong haben übrigens
unsere Arzte ein ähnliches Verhältnis der Fliegen zur
Krankheit festgestellt. Die Franzosen deuten die
Möglichkeit an, daß im Sangagebiet nicht die
Glossina palpalis, sondern eine andere Fliege,
vielleicht die Stomoxhys die Überträgerin ist. Ich
bin auf Grund meiner Beobachtungen in dem

gesamten durchreisten Gebiet zu einer Überlegung
gekommen, die das widerspruchsvolle Verhältnis
vielleicht erklärt.

An den Orten des Urwaldes, an denen die

Fliegen reichlich vorkommen, weil sie sehr gün-
stige Lebensgewohnheiten (Wasser, viel Wild,
Krokodile, Elefanten u. a. m.) haben, ist die ein-

zelne Fliege vielleicht viel seltener gezwungen,
bei dem Menschen Blut zu saugen, als im Gras-

lande, wo sie infolge ungünstiger Verhältnisse
(wenig Wald, weniger Wasser, weniger Wild)
seltener vorkommt. Die Gesamtbelästigung für
den Menschen ist an den Orten mit vielen

Glossinen größer, die Möglichkeit, daß eine
Glossine viele Menschen sticht, ist in den fliegen-
armen Gegenden stärker. Dadurch ist in letzteren
aber eine stärkere Verbreitung der Krankheit

bedingt.
Die französischen Arzte in Brazzaville be-
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stritten die Möglichkeit dieser Erklärung nicht.
Dr. Heckenroth gab mir auch an, daß er in

Carnot drei Glossinen im ganzen gefangen habe;
die Glossina palpalis kommt also in Carnot vor.

Ich halte es auf Grund zahlreicher Beobach-
tungen in anderen Gegenden Kameruns für
wahrscheinlich, daß die Glossinen im Gebiet Ober-

Sanga hauptsächlich in der Regenzeit erscheinen.
Ich glaube mithin, daß ein zwingender Grund

nicht vorliegt, im Sanga-Gebiet eine andere
Überträgerin als die Glossina Palpalis anzu-

nehmen.
Der Dampfer hielt in Bonga nur eine halbe

Stunde. Auf der Fahrt auf dem Kongo wurden
nur vereinzelte Fliegen beobachtet.

Der Aufenthalt in Brazzaville war für uns

interessant und lehrreich. Wir erfuhren, daß die
Seuche im französischen Kongo-Gebiet besonders
am Ubangi und am Alima herrscht. Etwa

40 Weiße, meist Beamte aus diesen Gebieten

und 12 aus dem Sanga-Land, haben das In-

stitut schlafkrank aufgesucht. Außerdem sind eine
ganze Anzahl von Weißen, besonders Kaufleute,
schlafkrank nach Europa gegangen, ohne sich in
Brazzaville vorzustellen. Nahezu jeder Dampfer
vom Ubangi und vom Sanga bringt in letzter

Zeit einzelne schlafkranke Europäer nach Brazza-
ville. Wir besuchten das Institut Pasteur, dessen
Direktor Dr. Heckenroth ist, ihm steht Dr.
Blanchard zur Seite.

Von den Anlagen in Brazzaville hatte das

Eingeborenendorf für mich das größte Interesse,
da es regelmäßig angelegt ist und aus einzelnen

Gehöften mit sauberen Buschhäusern besteht. In
der Nähe von Brazzaville ist ein Schlafkranken=

lager, das ebenfalls Herrn Dr. Heckenroth unter-
steht, es hat eine Reihe massiver Häuser für
die Kranken und macht einen ausgezeichneten
Eindruck. Mit dem Chefarzt des franzöfischen
Kongo, Dr. Camail, und den beiden obenge-
nannten Herren wurden die Mittel und Wege
beraten, um eine wirksame Bekämpfung der Schlaf-
krankheit in den Grenzgebieten von Neu-Kamerun

und den französischen Kolonien zu erzielen.

Hierbei wurde das zwischen Deutschland und
England über Togo, die Goldküstenkolonie, das
Aschanti-Protektorat und die nördlichen Gebiete
der Goldküste seit dem 17. August 1911 bestehende
Abkommen zugrunde gelegt, von dem eine fran-

zösische Übersetzung gefertigt wurde.
Sehr interessant waren mir die Mitteilungen

Dr. Heckenroths üÜber ausgezeichnete Dauer-
heilungen nach einmaliger Einspritzung von Arseno-
bhenylglycin in nicht vorgeschrittenen Fällen.

In Brazzaville wurden besonders in der Nähe
der Landungsstelle zahlreiche Mücken beobachtet,
von denen die meisten Stegomyien, wenig Culex-

arten waren. Am 20. erfolgte ein Besuch von

Kinshassa und Leopoldville gemeinsam mit
Dr. Rautenberg, der am 24. März von Brazza-

ville aus nach Molundu zurückkehrte.

Die Seuche herrscht im gesamten Kongostaat
in furchtbarer Ausdehnung, am wenigsten ist die

Provinz Melle ergriffen.
In Leopoldville ist ein größeres Schlafkranken=

lager aus Buschhäusern und ein Eingeborenen-
hospital aus Steinhäusern errichtet, letzteres mit
eisernen Bettgestellen und Matratzen.

Am 21. wurde die Reise zur Küste mit der

Kongobahn angetreten. Da es noch nicht fest-
stand, mit welchem Dampfer die Heimreise von

Matadi aus angetreten werden konnte, blieb ich
bis zum 24. in Thysville, wo am 25. die

Weiterfahrt nach Matadi erfolgte. Hier ergab
es sich, daß die nächste Gelegenheit erst am 2. April
mit dem belgischen Dampfer war. Die bis zur

Abfahrt verbleibende Zeit wurde benützt, um
Ausflüge in die ebenfalls von der Schlafkrankheit

ergriffene portugiesische Kongo-Kolonie zu
machen. In der Nähe von Noqui wurde ein Platz
besichtigt, an dem ein Schlafkrankenlager im Ent-
stehen ist. ,

WirwohnteninMatadiaufdem«qu
Brock“, hier hatten wir unter zahlreichen Stego-
myien zu leiden, die Tag und Nacht schwärmten.
Sie entstammten den Sümpfen in unmittelbarer

Nähe der Anlegestelle. Während unseres Aufent-
haltes trockneten die Sümpfe aus und die Mücken

verschwanden.
Sehr interessant war der Besuch des Ein-

geborenenhospitals, das aus einer Anzahl von

Höfen besteht, die durch starke Mauern und Eisen-
türen voneinander getrennt sind. In jedem Hof
befindet sich ein massives Gebäude für Kranke.
Fußboden und Wände bis Mannshöhe sind in
den Gebäuden mit Fliesen bedeckt. Jeder Hof

hat einen einzelnen Abort. Innerhalb der Anlage
befinden sich Duschvorrichtungen sowohl für Männer
wie für Frauen.

Am 4. April wurde die Weiterreise nach
Banana angetreten. Unterwegs fuhren wir in
einiger Entfernung an der Insel Mate ba vor-

bei, auf der 1000 Stück Rindvieh weiden, die
zu Schlachtzwecken dienen. Die Verluste durch
Tsetse sollen sehr gering sein. In Banana an
der Kongomündung habe ich neben Culexarten
und Stegomyien die ersten Anophelesmücken auf
der ganzen Reise angetroffen. Aus den Mit-

teilungen über die Verbreitung der Stegomyien
geht hervor, daß die Einschleppung des Gelb-
fiebers nach Kamerun eine große Gefahr be-
deuten würde.

Andererseits ist es interessant, daß wir auf
der ganzen Reise — außer in Banana — keine
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Gelegenheit hatten, uns mit Malaria zu infizieren.

In der Tat find wir verschont geblieben. Auch
meine Frau, die mich auf der ganzen Reise be-

gleitete, blieb gesund. Die Chininprophylaxe
wurde durchgeführt, da man ja immer auf Ano-

phelen gefaßt sein mußte.
Am 5. April wurde die Rückreise nach Vic-

toria angetreten.

#“

Togo.

Rraftwagenverkehr in Togo.

Da unsere Erfahrungen über die zweck-
mäßigste Bauart von Kraftwagen für die

Tropen noch sehr gering sind und noch manches
auszuproben ist, haben wir uns im Interesse der

Förderung des Kraftwagenverkehrs in den Schutz-
gebieten über das früher erwähnte, zwischen Pa-
lime und Kpandu verkehrende Fahrzeug") von

der Neuen Automobil-Gesellschaft Oberschöneweide
nachstehende Angaben erbeten:

Bauart. Vierzylindermotor mit 30/35 PS
und normalemPritschen-Oberbau,

Eabnnenmsabl . 4 paarweise,
. mm

b . 1 0

Venttlc auf beiden Seiten gesteuert.
Zündung · g W g

Kühlung .... großer Röh kühler m. Ventilat

Schmierung automatische Umlaufschmierung
mittels Pumpe,

Kupplung Lederkonus-Kupplung,
Getriebe 4 Geschwindigkeiten vorwärts,

1 Geschwindigkeit rückwärts,
Bergstütze,

Schalung Kuluf e,
Kraftübertragung Mintels Kette von Zahnkränzen

auf Hinterräder,
Räder Guöstahl mit Holzfelgen und

darüber gelegtem Stahlrin

Bereifung Vollgummit — 120 vorne,
1030 —2 —X140 hinten,

A#btam. . 4930mm
Spurwe 1660 mm,

Sbaurwbeiemmindigxeit= etwa24mSt. auf ebener guter
und trockener Straße mit harter
Oberfläche,

Betriebsgewicht, d. h. Chassis mit Oberban,
Werkzeugen und Vetrießsstoff. 3350 kg

vorderer Achsdrud ... 1425hinter 12925
Chafns-Gewicht . 2200 -

Tragfãhigleit .. 2000 =

sütnn Pritschen ·Oberbau Verdec über dem
Kupplung für anhänger, Beleuchtungs-und Sbbenun — etehen : 2 Scheinwerfern,

2 Laternen, 1 bestebene aus- 1 vorderen Num-
mernschild, 1 Hupe, 1 hinteren Nummerntransparent.

*) Val. „D. Kol. Bl.“ 1918, Nr. 9, S. 409.

MD

Deutsch-Südwestafrika.

Die Roh- eimnohmen der Candesbahnen Süd-
westafrihas“)

im Rechnungsjahre 1912 haben sich in den Mo-
naten Dezember 1912 bis März 1913 nach An-

gaben des Gouvernements, wie folgt, gestellt:

1911 1912

Dezember 825 366 646 500.#

1912 1913
Januar 724 958 = 691 000=

Februar. 737984 = 680 500 =

März J19 037 = 769 000

2787 000

April bis November 1912: 6 266 700 =

Rechnungsjahr 1912: 9 053 700 M.

nachwelsung der im Rechnungsjahre 1912 seitens

der Regie ausgeführten Diamaonten.

Im Rechnungsjahre 1912 find von den Regie-
stellen in Lüderitzbucht und Swakopmund die
im folgenden aufgeführten Mengen an rohen
Diamanten entnommen und an die Regie in

Berlin verschifft worden:

Lüderitzbucht:

1. Viertel 1912 41920,0490 g

2.= 1912 47391,2840 =

3. 1912 72997,2460 =

4 - 1912 75465,3770

zusammen.237773,9560
Swakopmund:

1. Viertel 1912 59,1950 6
2.= 1912

3. = 1912 526,6740

4. 1912 412,4880 =

zusammen. 998,3570 g

Gesamtlieferung:

Lüderitzbucht . 237773,9560

Swakopmund 998,3570.

zusammen 238772,3130 g

————
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Nachweisung der Roh-Einnahmen bei den Jollstellen des Schutzgebietes Deutsch-Südwestafrik#a

im Oonat Februar des Bechnungsjahres 1912 Eebruar 1913).

Gegenübergestellt den Ergebnissen des Vorjahres.

(Val. „D. Kol. Bl.“ 1918, Nr. 11, S. 4773 ff.)

Februar
19138Zollstellen 1912

1

II

199

FebruarGegen das Vorjahr

mehr

Die Ausfuhrzölle auf Diamanten sind unberügsichtigt geblieben.

weniger mehr

Samoa.

Die Singeborenenbevölkerung im 1. Veertel 1913..)

Im ersten Viertel des Kalenderjahres 1913
sind in Upolu einschließlich Manono und Apolima

217 Geburten (114 männlich, 103 weiblich) und
230 Sterbefälle (136 männlich, 94 weiblich); in
Savaii 156 Geburten (85 männlich, 71 weiblich)

und 126 Sterbefälle (69 männlich, 57 weiblich)
verzeichnet worden, so daß der Überschuß der
Geburten über die Sterbefälle für das erste

Viertel 1913 17 (—6männlich + 23 weiblich)
beträgt.

fKolonialrechtliche Sntscheidungen.
Nr. 14.

Auszug aus dem Urtell des Kalserlichen Obergerichts in Windhun vom 29. Juli 1910.

1. Gegen einen unzulässigen Verwaltungs-

strafbescheid einer Gemeindebehörde steht der

Rechtsweg offen.

4 2. Der Gemeinderat von Swakopmund ist

nicht zum Erlaß von Strafvorschriften zuständig.

*) Vgl. „D. Kol. Bl.“ 1913, Nr. 7, S. 317.

 §* 8 der Swakopmunder Gemeindeverordnung vom

28. Oktober 1909 ist ungültig.

§5§ 457, 459, 462, 464 St.P.O., § 15 Sch. G.G
§# 5, 6 der Peschge , betr. das z
ordnungsrecht der Behörden in den Schutzgebieten
Afrikas und der Südsee, vom 27. September 1903;

 # 13, 56. 77 der Verordnung des Reichskanzlers.
betr. die Selbstverwaltung in Deutsch-Südwestafrika,
vom 28. Januar 1909, r9ff., 23 der Kaäiserlichen

Gegen das Vorjahr

weniger
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Verordnung, betr. Zwangs= und Strafbefugnisse der

Verwaltungsbehörden in den Shutebieen Afrikas
und der Südsee, vom 14. Juli 1905, 88 5b, 6, 8, 9La
der Verordnung der Gemeinde Swakopmund vom
28. Oktober 1909.

Gründe.

Am 10. November 1909 hatte der Gemeinderat

von Swakopmund durch den Bürgermeister dem An-

geklagten, einem Kaufmann aus Kapstadt, ein Schreiben
zugehen lassen des Inhalts, daß er sich burch d en Ver-
kauf einer Uhrkette an den„Küschlermeister A. einer
Zuwiderhandlung des § öb in Verbindun
des Ortsgesetzes von Swakopmund vom 28.
1909 schuldig gemacht und dadurch den doppelten

Vetrag der Steuer, also 2000 ./, verwirkt habe, weil

er, um diesen Verkauf vornehmen zu können, einen

Hamdellsschein gemäß §5 öb a. a. O. zum Preise von
“ hätte lösen müssen. Der Angeklagte hat

6 Schreiben als einen Stralfbescheid,n angesehen
und am 4 auf richterliche Entscheidgemäß § 5 r. P. O. angetragen. Das hrlcheihung

Bezirksgericht 7 Swakepm#nnd hat durch Urte
21. Januar 1910, auf dessen Gründe hinsichtlich des
Sachverhalts Bezug genommen wird, den Bescheid der
Stadtverwaltung aufgehoben, soweit dem Angeklagten
die Zahlung der doppelten Steuer im Betrage von

2000 “ auserlegt ist. Die Stadtverwaltung hat sich
gemäß § 4 P. O. der Verfolgung angeschlossen
und gegen öeas vorbezeichnete Urteil frist= u orm-

gerecht Berufung eingelegt mit dem Antrage, das
Urteil, insoweit esdenBescheid der Stadtverwaltung
aufhebt, aufzuheben and den Angeklagten zur Zahlung
von 2000 zu verurteilen.

Es war zunächst zu prüfen, ob das Gericht
zum Erlaß einer Entscheidung in dieser Sache über-

haupt zuständig ist. Um diese Frage zuentscheiden,
bedarf es einer Untersuchung der rechtlichen Natur

"es5Schreibens des Eemeind#ate vom 29. November
und der Bestimmungen der Gemeindeverord-

10%0 vom 28. Oktober 1909, auf denen dieses Schreiben

beruht. In den in dem Schreiben enthaltenen Er-
klärungen, daß eine Zuwiderhandlung gegen eine
Steuervorschrift stattgefunden habe und daß infolge-
dessen ein erhöhter Steuerbetrag bei Vermeidung der

zwangsweisen. Beitreibung zu zahlen sei, muß nachAnsicht des Gerichts die e#ht der Verwaltungs-

behörde gefunden werden, einen Strafbescheid im
Sinne des § 459 Str. P. O. zu erlassen. Ebenso muß
88 der Gemeindeverordnung, auf den sich das Schreiben
stützt, als eine Strafbestimmung angesehen werden.
Der Strascharakter dieser Vorschrift liegt darin, daß
einer einzelnen Person, deren Verhalten einen be-

stimmten Tatbestand erfüllt, nämlich die ein Kauf-

geschäft in Swakopmun ohne den Besitz des hierfür
. vorgeschriebenen Handelsscheines ab-

uein für bieses Verhalten ein bestimmtes Übel auf-
erlegt wird. Um die Androhung einer Verwaltungs-
zwangsmaßregel nach § 9 ff. der Kaiserlichen Verordnung
vom 14. Juli 1905 handelt es sich hier nicht, denn
einc solche Androhung darf nur im einzelnen konkreten
Falle ergehen und muß eine angemessene Frist zur
Vornahme der Handlung setzen, darf aber nicht an ein

nur mögliches Handeln oder nkerlassen für alle Zu-
t den Eintritt eines sibels für den Handelnden

oder Unterlassenden knüpfen. Daß 5s der Gemeinde-

verordnung vom Oktober 1900 nicht von einer
„Strafe“, sondern nur von der Heranziehung einer

erhöhten Steuerpflicht rede, kann den materiellen
Strascharakter in dieserVorschrift nicht ändern. Dieser
Charakter kommt auch rein formal im § 9 a. a. O. in

den Worten #wiberhaudlung. und „Strafbeträge“
deutlich zum Ausdru der'Verwaltungs-behörde nicht s inn. des in § 8 a. c.O
angedrohten Übels als Stener dem Betroffenen den

in dem § 459ff. Str. P. O. reichsgesetzlich gegebenen

Bechtsweg- (vol. Entscheidungen des Reichsgerichts
Hand 36 Seite 91) zu verschließen. So ist z. B. auch

der Gouvernementsverordnung vom 7. November
1b50 , die einen ganz ähnlichen Inhalt hat wie die

oben bezeichnete Gemeindeverordnung, in § 28 aus-
drücklich auf diesen Rechtsweg verwiesen. Die Zu-
lässigkeit dieses Rechtswegs kann auch nicht dadurch
usgeschlossen werden, daß der Gemeinderat die in
8 28 der K. V.O.vom 14. Juli 1905 vorgeschriebene
Ermächtigung zum Erlaß von Strafbescheiden bisher
nicht erhalten hat und der Strafbescheid daher als von

unzustärdiger"Sielleterlasfen der Rechtskraft gar nichtfähig ist. tr.P.O.bestimmt ohne Rücksicht
darauf, ob * S ibrsc eid gültig war oder nicht,

daß bei rechtzeitiger Erhebung eines Widerspruches
über den in dem Strafbescheid enthaltenen Sachverhalt
das Hauptverfahren anhängig ist. Dieses Hauptver-
fahren kann der Richter daher nicht dadurch zur Er-

ledigung bringen, daß er den EStrafoescheid als nicht
den Erfordernissen des § 459 Str. P. O. entsprechend
aufhebt, er muß vielmehr 4 Ste entscheiden, ob der

im Strafbescheid enthalteneSachverhalt eine strosbareHandlung darstellt (ugl. Entscheid. d. R. G.
S. 452). Dasselbe muß für den ein der örans dall
kaum vorkommenden) Fall gelten, daß der Strafbescheid
von einer zum Erlasse derartiger Bescheide gar nicht

tuständigen Stelle erlassen wird. Die abweichende
nsicht, daß ein solcher nichtiger Strafbescheid keine

##ndiage für das Eingreifen des Gerichts gemäß
§* 462Str. P.O.bildenkönne, hätte nur die Wirkung,
daß die Verwalengsbehörde den doch bereits zum

Ausdruck gebrachten Willen, eine strafrechtliche Ver-

folgung herbeizuführen, erneut im Wege des § 464

Str. P. O. zur Geltung bringen würde. Ein solcher
Umweg kann nicht im Willen des Gesetzgebers liegen.
Das Gericht war hiernach zuständig und mußte den

zu seiner ognition gebrachten Tatbestand materiell
prüfe

28*

erbei ist der erste Richter mit Recht zu dem
Resultat gelangt, daß mangels eines gültigen Straf-

gesetzes eine strafbare Handlung nicht vorliege. Aller-
dings kann ihm da nicht beigetreten werden, daß die

Bezeichnung als „Gemeindeverordnung“ die Gültigkeit
von Bestimmungen, die nur durch Ortsgesetz erlassen
werden dürfen, selbst dann in Frage stellt, wenn bei

ihrem Erlasse die Bestimmung über den Erlaß von
Ortsgesetzen (6 13, 56 S. B. V. vom 28. Januar 1909)
beobachtet ist. Ist geschehen, jo kommt es auf
die formale Bezeichnung nicht an. ie Bestimmung
des § 8 der fraglichen Gemeindeverordnung ist aber
deswegen ungültig, weil er, wie bereits oben ausge-
führt, eine Strafbetimmung enthält und der Gemeinderat

on Swakopmund zum i solcher Bestimmung gemäß
* 15 Sch. G. G., 98 5,6R. K. V. vom 27. September
1903 mangels Delegation irgendeiner Strafbefugnis
an ihn nicht zuständig ist. Freilich ist die Gemeinde-
verordnung von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Ob

polchenGenehmigen die in 36 er V. O.
vom 27. Sepiember 1903vorgesehene legation ge-

funden werden kann,uit auch- anr zweifelhaft.
dain §6 a. a. achst nur an eine ausdrückliche un

allgemeine übertocgung des Rechtes gedacht ist, Straf-
bestimmungen in gewissen Materien zu erlassen, wäh-
rend hier Delegation des Rechtes vorliegen würde,
eine einzelne konkrete Strafbestimmung zu erlassen.
Einer Entscheidung dieser Frage bedarf es jedoch in
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vorliegendem Falle nicht, da gemäß § 77 der S. V. B.
und § 10 der Ausführungsverordnung vom 15. Mai

1909 die zur Genehmigung berufene bbafschteeckr
das Bezirksamt Swakopmund gewesen ist. Dieses
aber konnte eine Stralbesuems an die Stadtverwaltung

nicht delegieren. Daß das Bezirksamt angewiesen ist,
die Genehmigung nicht ohne vorherige Einholung der

Zustimmung des Gonvernements auszusprechen und
diese Genehmigung daher erteilt sein muß, ist eine

mürne Verwaltungsan elegenheit, die Wirkungen nach
außen, wie es eine Übertragung einer Strafsetzungs-
befugnis in hervorragendem Maße ist, nicht zur Folge
haben kann

Hiernach hat sich der Augeklagte einer Zuwider-
handlung gegen eine gültige Strafbestimmung durch

den Verkauf F Uhrkette nicht schuldig gemacht undwar deshalb freizusprrechen. Diese Freisprechung
kommt im ersten Urteil durch die Aufhebung des Be-

scheides der Stadtverwaltung vom 20. November 1909

in genügender Weise zum Ausdruck, so daß die Be-

ufung deegen. dieses Urteil zu verwerfen war. EineFolge der hier vertretenen Auffassung, daß § 8
G. V. vom 28. Oktober 1909 eine Stefponschut 4er

hält, ist es, daß eine Einziehung des Strafbetrages
durch die zum Erlaß eines Strafbescheides nicht be-
fugte Stadtverwaltung in jedem Falle unzulässig ist.
Ob endlich der Gemeinderat überhaupt befugt war,

eine Besteuerung der auswärtigen Handlungsreifenden
in derin der Gemeindeverordnung vom 28. Oktober 1909

enthaltenen Art anzuordnen oder ob er11ch 2 in
Widerspruch mit der Vorschrift des § 4 Satz 2 der
noch nicht aufgehobenen Gouvernementsverordnung
vom 27. November 1908 setze und welches eventuell

die Rechtsfolgen dieses Widerspruchs sind, brauchte hier
nach dem oben ausgeführten nicht geprüft zu werden.
Auf die Entscheidung dieser Frage würde es erst in
einem etwaigen Zivilprozesse auf Rückzahlung des für
den Handelsschein gezahlten Betrages ankommen.

Nr. 15.

Auszug aus dem Urtell des Kaiserlichen Obergerichts in Daressalam vom 22. Dezember 1910.

(Amtl. Anz. für D. O. A. 1918, S. 65.)

Ein Polizeiaskari ist ein zur Vollstreckung von

Gesetzen, Befehlen und Anordnungen der Verwaltungs-

behörden berufener Beamter des Schutzgebiets
im Sinne des § 118 R. St. G. B.

Der Angeklagte S. vermißte bei seinem Heimgang
aus einer Wirtschaft gegen 1 Uhr nachts seinen Fluß-
pferdstock; er begab sich zu dem vor der Polizeiwache
auf Posten stehenden Askari M. und forderte ihn auf,
mit der Laterne den Stock suchen zu helfen. Als
dieser bemerkte, er könne den Posten nicht verlassen,

veriegte ihm der Angeklagte mit der Hand einen Schlag
ins Gesicht.

Wegen dieser Zgta verurteilte das Bezirks-
gericht zu einer Woche Gefängnis.

Die Berusung des Angeklagten hiergegen wurde
vom Obergericht zurückgewiesen und auf die Berufung
des Staatsanwalts das erstinstanzliche Urteil auf-
gehoben und der Angeklagte wegen Körperverletzung
im einheitlichen Zusammentreffen mit Widerstand gegen
die Staatsgewalt zu zwei Wochen Gefängnis verurteilt,
und zwar aus folgenden Gründen:

Die Polizeiaskaris seien im Dienste des Schutz-

angestellt, mithin Beamte und in dieser ihrer Eigen-
schaft insbesondere auch zur Vollstreckung von Gesetzen,
Besehlen und Anordnungen der Verwaltungsbehörden
berufen. Einen solchen Beamten habe der Angeklagte

durch die Kaörperverletzung zugleich tätlich angegriffen,
und zwar während der rechtmäßigen Ausübung seines
Amtes. Daß sich der Askari im Dienst befand, sei
äußerlich erkennbar gewesen, da er in voller Uniform
mit umgeschnalltem Seitengewehr auf Posten ge-
standen habe.

Bei der Strafzumessung seien die mehrfachen Vor-

strafen des gewalttätigen Angeklagten wegen Kö #
verletzung und Bedrohung sowie der Umstand
berücksichtigen gewesen, daß die Mißhandlung des )

lediglich aus dem Grunde, weil er seiner Instruktion
nicht habe zuwiderhandeln wollen, eine niedrige Ge-
sinnung verrate. Durch derartige Ubergriffe werde
nicht nur das Ansehen der weißen Bevölkerung bei den
Eingeborenen auf das bedenklichste untergraben, son-
dern der verletzte Farbige zum tätlichen Vorgehen
gegen den Europäer gereizt. Personen, wie dem An-
geklagten, fehle anderseits die Einsicht, daß auch

farbige Polizeibeamte, deren pflichttreue Dienstleistung
och im Interesse der Europäer selbst läge, zu respek-B-

gebiets zur Wahrung öffentlichrechtlicher Funktionen s tieren seien.

Nr. 16.

Auszug aus dem Beschluß des Ralserlichen Obergerichts in Daressalam vom 26. Hpril 1911.

(Amtl. Anz. für D. O. A. 1913, S. 75.)

Ein griechischer Staatsangehöriger hat bei

den Gerichten des Deutsch-Ostafrikanischen Schutzgebiets

den dreifachen Gebührenvorschuß nach § 85 des

Gerichtskostengesetzes zu gahlen.

In Sachen des Hotelbesitzers K. gegen den Hotel-
pächter 9. hatte das Bezirksgericht Daressalam die
Anberaumung eines Verhandlungstermins bis zur
Zahlung des vom Kläger als griechischen Staats-

angehörigen geforderten Kostenvorschusses abgelehnt.
gegen diese Verfügung von dem Kläger ein-

Fere ut wies das Obergericht zurück aus
olgenden GründeNach § 85  a. G. hätten Ausländer, die als

Kläger auptreren, das Dreifache des im § 81 be-

stimmten Betrages als Vorschuß zu zahlen. Vor der
Zahlung sei die Vornahme jeder gerichtlichen Handlung
abzulehnen, sofern nicht glaubhaft gemacht werde, daß

die Verzögerung dem Ausländer einen nicht zu er-
setzenden bachteil (hrinen werde. Diese Vorschriftfinde nach § 85 a. u. O., abgesehen von den
hier nicht Fesa unter Zifser 2 bis 6 ge-

nannten Fällen, nur dann keine Anwendung, wenn die

Gegenseitigkeit verbürgt sei. Das Vorhandensein
dieser Voraussetzung müsse, wenn es nicht gerichts-
kundig sei, vom Kläger nachgewiesen werden. In Be-
tracht komme der zwischen dem Deutschen Reiche und

Veicchenland ögeschlossene Staatsvertrag vom 9. Juli5 S. 23). Der Artikel 3 Abs. 2
14 Vertrages En sich indes, wie der vorher-
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gehende Absatz erkennen lasse, nur auf das Verfahren
vor dem in „Griechenland"“ und „Deutschland“ ge-
legenen Gerichten, nicht aber auf die Gerichte in den

auswärtigen Sesitungen. eines der Vertragsstaaten.
Ein Beweis dafür, daß nach sonstigen Bestimmungen
die Gegenseitigkeit verbürgt sei, sei nicht erbracht.

Roloniakwirtschaftliche Mitteilungen.

Ständige Wirtschaftliche Kommission der HKolonlal--

verwaltung.

Die Ständige Wirtschaftliche Kommission
der Kolonialverwaltung trat in ihrer erweiterten,

vom Staatssekretär Dr. Solf geschaffenen Gestalt am

Montag, den 23. Juni, im großen Sitzungssaale des

Reichs-Kolonialamts zum ersten Male zusammen.

Es waren aus allen Teilen des Reiches erschienen

die Herren: Franz v. Mendelssohn-Berlin, C. O.

Langen-München-Gladbach, Frhr. S. A. v. Oppen-

heim-Cöln, Christoph Seiler-Nürnberg, Ernst
Stephan Claus-Plaue i. Sa., E. Wiede-Chemnitz,

Heinrich Vögele-Mannheim, Erich Fabarius-
Bremen, Paul Herz-Berlin, Dr. Max Weigert-

Berlin, Braetsch-Kattowitz O. S., Louis Hoff-Har-

burg (Elbe), Carl Ginsberg-Hanan, Schüller-

Bayrenth, Rehwoldt-Leipzig, Otto-Stuttgart,
Sacky Richart-Mainz, Ewald Pferdekämper-

Weida, August Schultze-Oldenburg, Ernst Amme-

Braunschweig, Edmund Schmidt-Altenburg S. A.,

Hermann Eschenburg-Lübeck, L. M. Goldberger=

Berlin, Heury Nathan-Berlin, L. Pagenstecher-

Hamburg, Gustav Pielenz-Heilbronn, Dr. Engel-

brecht-Obendeich.
Der Staatssekretär begrüßte die Mitglieder der

Kommission mit einer Ansprache, in der er u. a. fol-

gendes ausführte:

.Es ist kein Zufall, daß das Bedürfnis nach Bei-

räten in keinem Verwaltungszweig so stark hervortritt

wie gerade bei der Verwaltung der Kolonien. Hat

doch die Zentralverwaltung eines Kolonialreiches mit

verhältnismäßig geringen Mitteln und kleinem Apparat

ähnlich umfangreiche und vielgestaltige Aufgaben wie

eine allgemeine Reichs= und Staatsregierung mit ihren

zahlreichen besonderen Ressorts. In allen Kolonial=

ländern finden wir deshalb Beiräte in Geschichte und

Gegenwart. Auch die deutsche Kolonialverwaltung
hatte jahrelang einen Kolonialrat, der im März 1908

von meinem Amtsvorgänger Dernburg aufsgelöst

wurde. Staatssekretär Dernburg, der selbst aus dem

praktischen wirtschaftlichen Leben hervorgegangen war,

mag das Bedürfnis nach einem solchen ständigen wirt-

schaftlichen Beirat nicht so sehr empfunden haben.

Jedenfalls kam es erst unter seinem Nachfolger, meinem

Amtsvorgänger v. Lindequist, zur Einsetzung der

Ständigen Wirtschaftlichen Kommission der Kolonial=

verwaltung und zu ihrer ersten Einberufung im Sep-

tember 1911. Bei dieser Tagung wurde die Kredit-

organisation in den deutschen Schutzgebieten

Als ich mich nach meinem Amtsantritt vor die

Frage stellte, welche Angelegenheiten weiterhin der
Kommission zu unterbreiten wären, kam ich zu dem

Ergebnis, daß die Kommission zwei sozusagen orga-

nische Fehler habe. Der eine war die einseitige Ver-

tretung nur weniger Geschäftszweige, der andere die

Nichtberücksichtigung verschiedener Bundesstaaten bei

ihrer Zusammensetzung. Juch die Landwirtschaft fehlte

gänzlich. Nunmehr sind die wichtigsten Industriezweige,
für die unsere Kolonien als Absatzgebiete oder als

Bezugsgebiete von Rohstoffen in Betracht kommen,

unter Beteiligung fast aller Bundesstaaten in der Kom-

mission vertreten. In dieser neuen Zusammensetzung

wird die Kommission ihrer Aufgabe gewachsen sein,

nämlich an der Förderung der wirtschaftlichen Bezie-

hungen unserer Kolonien zum Mutterlande mitzu-

arbeiten. Die Entwicklung des Weltmarktes, die zu-

nehmende Erschwerung des Absatzes nach fremden
Ländern durch handelspolitische und andere Maß-

nahmen, die Monopolisierung der wichtigen Roh-

materialien im Welthandel drängen dazu, die deutsche

Kolonialwirtschaft und die deutsche Volkswirt-

schaft einander näher zu bringen.

Hieran zu arbeiten, das ist die fürnehmste Auf-

gabe der Kommission. Aber nur grundlegende Fragen

wollen wir hier behandeln und alle diejenigen Themata

ausscheiden, für deren Behandlung Organisationen be-

reits bestehen, wie z. B. das Kolonial-Wirtschaftliche

Komitee und die Kolonialabteilungen des Deutschen

Landwirtschaftsrats und der Deutschen Landwirtschafts-
Gesellschaft.

Daß ich als Thema für unsere erste Sitzung die

Sanierung der Kapitalinvestition auf die Tages-

ordnung gesetzt habe, werden Sie verstehen. Bevor

wir an die positive Förderung der wirtschaftlichen Be-

ziehungen mit unseren Schutzgebieten herantreten,

müssen wir vor allem versuchen, Mißstände zu be-

seitigen, die auf diesem Gebiete unstreitig vorhanden

und die geeignet sind, unsere ganze Kolonialwirtschaft

in Mißkredit zu bringen. Es wäre falsch, wenn wir

solche Mißstände vertuschen wollten aus Furcht vor der

Offentlichkeit und vor der Ausschlachtung durch anti-

kolonial gesinnte Politiker. Die Verwaltung muß ihr

Möglichstes tun, diese Mißstände zu beseitigen. Sie

kann es aber nicht allein, denn wir dürfen nicht ver-

kennen, daß der Einfluß der Verwaltung auf dem ge-

samten Gebiete der Privatwirtschaft beschräukt ist. Ich

habe Ihnen in einer unverbindlichen Aufzeichnung die

Mittel und Wege darstellen lassen, die bisber in dieser
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Frage zur Erörterung gekommen sind. Indem ich

damit die Sitzung eröffne, begrüße ich Sie, namentlich

auch die neuernannten Mitglieder unter Ihnen, und

spreche Ihnen für Ihr zahlreiches Erscheinen meinen
verbindlichsten Dank aus.“

Sodann wurde in die Tagesordnung einge-

treten, welche lautete: „Maßnahmen gegen un-

solide koloniale Gründungen.“ Hierzu lag ein

schriftliches Referat des wirtschaftlichen Referenten

im Reichs-Kolonialamt, Geheimen Regierungsrats
Dr. Zoepfl, vor, zu welchem namentlich die Herren

Hoff, Pferdekämper, v. Oppenheim, Gold-

berger, Herz, Nathan, v. Mendelssohn, Engel-

brecht, Schultze, Braetsch, Weigert, Schüller,
Amme, Langen und Pagenstecher das Wort er-

griffen. Nach mehrstündiger Beratung und lebhafter

Debatte konnte der Staatssekretär als Vorsitzender fest-

stellen, daß eine in dem Referat vorgeschlagene halb-

amtliche Zentralstelle für die Prüfung des Grün-

dungsherganges von Kolonialgcsellschaften und für

Auskunfterteilung seitens der Versammlung einstimmig
als zweckmäßig und notwendig anerkannt sei. Aus der

Debatte heraus ergab sich aber, daß außerdem auch
noch durch Auderung der Praxis an den Bärsen-

zulassungsstellen manches erreicht werden könnte, um

die unsoliden Gründungen, wenn auch nicht direkt in

ihrer Entstehung, so doch indirekt zu erschweren.

Zur weiteren Förderung sowohl der genannten

Zentralstelle wie auch zur Herbeiführung einer er-

leichterten Zulassung kolonialer Wertpapiere an der
Börse wurden zwei Kommissionen gebildet, und

zwar: für die erstere Aufgabe von den Mitgliedern

der Ständigen Wirtschaftlichen Kommission die Herren:

Seiler, Hoff, Supf, Herz, hierzu von außerhalb

die Herren: Dr. Mosler-Berlin, Warnholtz-Char-

lottenburg, Hupfeld-Berlin und Bohlen-Hamburg.
Für die andere Kommission, die zugleich auch die Prü-

fung eines Normalstatuts für deutsche Kolonialgesell-
schaften übernehmen soll, wurden von der Ständigen

Wirtschaftlichen Kommission die Herren: v. Mendels-

sohn, Herz. Salomonsohn, Nathan, Gold-

berger, Weigert, ferner der Vorsitzende der Berliner

Börsenzulassungsstelle, Geheimer Kommerzienrat Ko-

petzky, unter Hinzuziehung des Staatskommissars bei

der Berliner Börse, Geheimen Oberregierungsrates

Dr. Goeppert, gewählt.

Nach Schluß der Tagung vereinigten sich die Mit-

glieder der Kommission beim Staatssekretär Dr. Solf

zu einem zwanglosen Abend, an dem auch der Herr

Reichskanzler teilnahm.

Deutsch-Ostafrihanische Gesellschaft.“)

Die schnelle Entwicklung Deutsch-Ostafrikas
und die damit verbundene bedeutende Ausdehnung

unserer Geschäfte bedingte eine größere Festlegung
*r Aus2demGeschäftsbericht über das Jahr 1912.

unserer Kapitalien. Der Saldo bei unserer General-
vertretung in Daressalam hat hierdurch eine Erhöhung
von 1 921 000 / (auf 7,3 Millionen Mark) gegen das
Vorjahr erfahren. Da wir auch für die Zukunft

ünstigeVerhältuiste erhosfen: und weitere Mittel nötig
aben, so t der Verwaltungsrat beschlossen, dasKapital ungat. Gesellschaft 2 Millionen auf

10 Millionen zu erhöhen. Das uns nabestehende

Bankenkonsortium hat den Betrag fest übernommen
und wird die neuen Anteile den Gesellschaftern im
Verhältnis von 1000., neue Anteile auf 4000 , alte
Anteile zum Kurse von 145 v. H. anbieten. Die neuen

Anteile sind vom 1. Juli 1918 an dividendenberechtigt.
* *

*

I. Handelsbericht.

Das Ergebnis des Fabres 1912 kann als günstig
bezeichnet werden. Der Abschluß unserer General-

vertretung in -Hstafrika ergab einen Gewinnvon urch die Entwicklung des Hinter-
landes44 desDrch die sind im Innern neue
Arbeitsgebiete für uns entstanden, wodurch die Fest-

legung weiterer Kapitalien erforderlich wurde.
Unsere Niederlassung in Songea zogen wir wieder

ein, da sie sich als unrentabel erwies. Die Auflösung

konnte due Perlust geschehen.Niederlassungen auf Madagaskar haben
recht zusriedenftellend gearbeitet. Leider berührte im

November ein schwerer Zyklon unsere Niederlassung
Nossibé, wodurch unsere Gebäude und Leichterfahr-
zeuge stark beschädigt wurden. Inzwischen sind die
Gebäude wiederhergestellt.

n Unternehmungen, an denen

wir stärker beteiligt sind, gab die Handelsbank für

Ostakrita für das Jahr 1912 eine erste Dividende
von 5 v. H. Die Deutsch-Ostafrikanische Bank

verteilt 6v.H.,die Ostafrika-Kompagnie 15 v. H.
und die Pflanzung Ngomeni 8 . H. auf die Stamm-
und 10 v. H. auf die Vorzugsanteile. Die Dividenden
für 1912 aus fremden Beteiligungen kommen bei uns
erst im Jahre 1918 zur Verrechnung.

Neubeteiligungen in erhherem. Umfange kamen fürdas Lerichtsahr. nicht in Bet
Auf unsere Beteiligung bei gut Société Commer=

ciale Be Allemande du Congo leisteten wir die

ersteEinzahlung.Wir erwarben von der Ostafrikanischen Gesellschaft

„Südküste“" deren Sisalpflanzung hinter Lindi zur

U#ermung der Bestände.
inHinterland von Daressalam besaßen wir eine

Konzession auf Gewinnung von wildem Kautschuk,
die wir als unrentabel aufgaben. Im Anschluß an

dieseKonzession legten wir, um rationeller arbeiten zu
können, in der Nähe des Konzessionsgebiets eine
Kautschulpflanzung „Milesse“ an, die bisher dem
Betriebe unserer Niederlassung Daressalamangegliedert
war. Wir haben nunmehr diese Pflanzung Mitesse
in unsere Berliner Bilanz übernommen. Da die

Preise für Kautschuk in der letzten WBeit sehr stark ge-
fallen sind, so hielten wir eine Abschreibung auf diese
Pflanzung auf alle Fälle für empfehlenswert, so daß
die Pflanzung nunmehr mit 100 000 .1 zu Buch steht.

II. Pflanzungen.

Die Arbeiterverhältnisse sind fortgesetzt sehr

schwierig, das Steigen der Löhne und vor allem die
Kosten der Anwerbung von Leuten aus enstfernt
gelegenen Gebieten verschlingen goals #Lummen. Nach

wie vor sind wir ernstlich bemüht, in Gemeinschaft mit
den übrigen Interessenten eine Besserung in den Ar-
beiterverhältnissen zu schaffen.
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Der Hanfmarkt erfuhr im August letzten Jahres,
nachdem vorher recht niedrige Preise vorgeherrscht
hatten, eine erfreuliche Steigerung. Wenn wir auch
im Geschäftsjahr noch nicht voll von dieser Besserung
profitieren konnten, da zunächst noch Lieferungs-
kontrakte zu erfüllen waren, so ergaben unsere Sisal-
pflanzungen Kikogwe und Muoa doch sehr erfreu-
liche Resultate.

Pflanzung Derema.

Infolge des starken Regens in der Blütezeit, blieb
die Ernte gegen das*beträchtlich zurück.wurden 758Sack à und Kaffee i Hülsen ge-
erntet. Diese kleine 8 konnte die Unkosten nicht

decken, die Pflanzung schließt daher leider mit einem
Verlust von 30 588.44 Da die Kaffeekultur sich
in Derema schwer Fschb. kann, haben wir eine

weitere Rückstellung auf Erneuerungskonto von
 vorgenommen. An Kaffeebäumen sind rund

380 0oß Stück vorhanden. Für den Kaffee erlösten
wir 35 x. Die neue Blüte ist gut gewesen, so

daß u tlaufenden Jahre auf eine größere Ernte zu
hoffe

* Bestand an Kautschukbäumen beziffert sich
auf rund 40,000 Stück. Da die Bäume wegen der
hohen Lage nicht gut gedeihen, sehen wir von weiteren
Neuanpflanzungen ab und werden die Kultur aufgeben,
sobald die vorhandenen Bestände keinen Ertrag mehr

liefern. Zur Abrechnung glangten 358 kg Kautschukmit einem Nettoerlös von

Pflanzung n-*
Diese Pflanzung hat sich gut entwickelt. Wir

haben einen Bestand von rund äumen, von

denen 150000 Stück jetzt zapfreif sind. Die Ernte hob
sich auf 19153 ka mit einem Nettoerlös von 149513 1/4
was einen Durchschnittspreis von 3,90 % pro  kg

ergibt. Auch in diesem Geschäftsjahr ist nur die Ernte
von 11 Monaten, und zwar diesmal Dezember bis

Oktober, zur Verrechnung gekommen, die Ernte der
Monate November und Dezember wird im neuen

Jahre verrechnet. Von jetzt an wird der Ertrag von

12 Monaten zur Vereinnahmum kommen. Der er-einlin Überschuß von 37718 .K gestattet, dem Er-

neuerungskonto 25 000 .K zuzuführen.
Wir halten die größte Vorsicht bei der Neuanlage

und Deweruung, von Kautschukpflangungen für nötig,da der Preis für dieses Produk en letzten Mo-
naten weiter stark gefallen ist. di immer größer

werdenden Zufuhren von Plantagen-Kautschuk aus
Ceylon und dem Malay-Archipel lassen an bessere

Preise für die Zukunft nicht glauben. Die ausge-
pflanzten Kautschukbäume entwickeln sich gut.

Um nicht auf Kautschuk allein außeweesen zu sein,
haben wir einen Versuch mit der Olpalme gemacht
und wollen zunächst 50 ha damit bepflanzen. Das
Land am Sigilauf erscheint geeignet für die Kultur

dieser Palmen; ob sich solche für Sitnfrika lohnen wird,
kann scch erst in späteren Jahren 3 eigenee Kapokbäume haben sich #u entwickelt.

Sennullche Kulturen auf Longuza bedecken ein
Areal von 265 ha.

Pflanzung Muoa.

Palmen. Durch Sturmschaden, dem3000 Palmen

zum eer fielen, verringerte sich der Bestand auf142 000 Stück. Von diesen sind 60 000 tragend. Die
11 Trockenheit im Jahre 1912, die die neu tragen-

den Palmen ihre Früchte halbreif abwerfen ließ, ver-
hinderte eine Zunahme von tragenden Palmen. Der
Regenfall war besonders gering und betrug knapp
1000 mm, während, um gute Ernten für Palmen zu

erzielen, mindestens 1200 mm Regen nötig sind. Aus
vorstehenden Gründen konnten deshalb nur 000

Nüsse geerntet werden, was gegen das Vorsehr einen
Ausfall von 360 000 Stück be eutet. Fürdie640 000
Nüsse erlösten wir 20 800 Rup., einem Durchschnttts-
preise von 32/ Rup. pro 1000 Nüsse entsprechend.

Sisalhanf. Wir brachten 897 Tonnen Hanf zur
Abrechnung mit einem Reinerlös von 357 723 4.

Dieser Ertrag ergibt einen Durchschnittspreis von
netto 398,50  pro Tonne gegenüber 370 .4 im Vor-
jahre. Der Überschuß beläuft sich auf 127 994.4. mit
dem wir in Anbetracht der gestiegenen Löhne zufrieden
sein können. Wir führen dem Erneuerungskonto

wiederum 50 000 ! zu. An Stelle abgeernteter
Pflanzen wurden 300 000 Agaven neu bepflanzt. Der
Bestand ist unverändert rund 2200000, von denen
1 Million schnittreif ist. Fast die Hälfte der Pflanzen
steht unter den Palmen. Hierdurch wird der Ernte-

ertrag ungünstig beeinflußt, # daß wir auch für das
Jahr 1918 auf nicht mehr als 900 Tonnen rechnen.

Die ulbdisn, Pflanzen stehen sämtich auf palmenfreiem
Boden. Der Gesamtbestand der Pflanzung ist gut.

Pflanzung Kikogwe.
Das vorgesehene Onantum Hanffür das Berichts-

jahr konnte mit 1511 Tonnen erreicht werden mit
einem Erlös von 629 731.#, einemDurchschnittserlöse

von netto 416,75 # pro Tonne Hegenber 370 1K im

Vorjahre gleichkommend. Für die Einrichtung einer
neuen Fabrik und Anschaffung einer Corona= Entfase-
rungsmaschine wurden 60 000 /4 verausgabt. Die
Pflanzung ergab den Überschuß von —2 e Der

Bestand an Agaven beläuft sich auf rund 3 120 000
Stück, von denen 2 495500 schnittreif sind. Von diesen
letzteren stehen 750 000 Stück auf alten Feldern, die

nur noch abgeerntet werden und als wilde Kultur zu
bezeichnen sind. Da die jüngste Abteilung „Langoni“

jetzt in Vollertrag kommt, dürsen wir für 0S laufende
eine Erntevon1800 Tonnen rechnen. Im

anzen sind 1887 ha boer Kultur. i den drei Fa-
riken dieser Pflanzung sind 4) Corona-Entfaserungs-

maschinen in Betrieb. Die Pflanzung steht gut, und
besonders die Abteilung Langoni verspricht günstige
Resultate für die nächsten Jahre.

Pflanzung Kange.
Diese Pflanzung hat aus verschiedenen Gründen

leider einen Verlust ergeben.
Anstatt der vorgesehenen 370 Tonnen Hanuf

konnten nur 219 Tonnen mit einem Nettoerlös von

87 161 . X zur Verrechnung kommen. Die Pflanzung

erzielte einen Durchschnittspreis von netto 398,25 *
pro Tonne gegenüber 377.4 im Vorjahre. Durchd
Ausglühen eines Kessels wurde die Fabrik im 7
zwei Monate stillgelegt. und später konnte der Betrieb
wegen der schlechten Alissserhälenisse nicht voll auf-
genommen werden. DieWitterung war sehr trocken:
die große sowie die kleine Regenzeit fielen fast voll-
kommen aus, so daß die Brunnenim Herbst versiegten.
Durch die Trockenheit ist die Blattbildung bei den
Sisalpflanzen auch sehr zurückgeblieben. Um in der
Zukunft genügend Wasser zu haben, bauen wir eine
Wasserleitung an den nahegelegenen Kulumuzi-Fluß.

z Pflanzen sind rund 1 276 000 vorhanden, von denen
schnittreif sid. Der Bestand hat sich ver-r“# da rund 99 000 Pflanzen völlig abgeerntet

wurden und infolge Arbeitermangels nur 26 000 Agaven
neu ausgepflanzt werden konnten.

Von der „Kautschukpflanzung mußten wir rund
18.000 alte Bäume, die durch Windbruch gestürzt waren,
abschreiben. An den jüngeren Kautschukpflanzungen
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wurde durch Affen allerlei Schaden angerichtet. Die
neue Aussaat ist durch die trockene Witterung gänzlich

seblgeschlagen. Der Bestand beläuft sich auf rund
111 400 Bäume, von denen71 400 zapfreif sind. Der

Kautschuk dieser Glanzung ist sehr gut, es kamen im
Berichtsjahr 8 Verrechnung mit einem Rein-

erlös von 66 355 56 einern Tetto-Burchschnitispreise
von 836. pro“  kg entsprechenIm Berichtsjahr wurden auf 525 ha 8400 Kapok.=
bäume auscepflakcht die sich so weit gut entwickeln.

Der Verlust der Pflanzung beläuft sich auf 21204.,
doch dürfen wir annehmen, daß im neuen Jahre ein
angemessener Verdienst trotz der Kosten für die neue
Anlage der Wasserleitung erzielt wird.

Pflanzung Mikesse.
Die ersten 165 ha wurdenin der Regenzeit 1910/11

mit 102 000 Bäumen bepflanzt. In den Jahren 1911
und 1912 kamen 146 000 Bäume hinzu, so daß die
Pflanzung 248 000 Kautschukbäume aufweist. Der
Boden ist für Kautschuk sehr geeignet, die Bäume

99255.
tragen wir zu verwenden:

A, zum

ordern, wãhrend
chuldete.

1

nividende=

haben sich gut entwickelt, und mit der Ernte wird im
laufenden Jahre bereits begonnen werden können.
Infolge der ungünstigen Marktlage für Kautschuk
haben wir von weiteren Neupflanzungen abgesehen,
dagegen sind 25 ha mit Kapok bepflanzt worden.

Von dem Reingewinn von 1 106 083  bean-

zur ordentlichen Rücklage
Delkrederekonto 100 000 K, zum

Penlions und Unterstützungsfonds der Angestellten
2t4 Al. Apinnantein des Aufsichtsrats —s #(i. V ß
a s Vortrag 8 Rechnung 121 498 A leh

Nach der Bilanz vom 31. Dezember 1912 besaß
die Gesellschaft an Kasse und Bankguthaben zusammen

212 245 und an mündelsicheren Effekten (nach Ab-
chreibung von 33 091 /%) 1573 575 /. Von diversen

Debitoren hatte die Gesellschaft 2 427 642 4 zu
sie an Kreditoren 3 191 366 “4

Aus fremden Kolonien und Droduktionsgebieten.

Kakao-Ausfuhr Brasiliens 1912.

Menge in 1000 kg Wert in 1000 Papier-Milreis")

Verschiffungshäfen: 1910 1911 1912 1910 1911 1912
Maniis ... 162 42 102 106 29 78

Itacoatinaa 631 73 571“) 409 51 437
Obiggass 231 145 57 — 111

Para. g 22722 2566 1 856““.) 1 860 1765 1421

Maranohhhon 7 9 8 5 6 6
Fortaleza . 1 2 3 1 1 2

Pernambuco 21 39 17 18 25 11
Maceio ........ — — 1 — 0

Bah 25377 82261 27 782 18 125 22 788 20 895
Victoina 2 2 1 2 1
Rio. .. 3 — — 4

Zusammen . . 209157 34 994 80 492 20 679 24 667 22 966

. - · Menge in 1000 kg Wert in 1000 Papier-Milreis")

Bestimmungsländer: 1910 1911 1912 1910 1911 1012
7 758 9925 6498 5 647 6994 4929

928. 918 919 652 670 698
651 327 591 460 231 427

190 48 71 144 36 54
10 11 8 7 6

.......... 165 222 99 122 156 73

Staaten von Amerika 44197 7849 7 145 3 140 5572 5345

 T7951 6341 5 010 5 5414 4426 3 771
5577 6577 9 027 8 948 4666 6831

1 076 2258 837 766 1 548 620

215 372 132 152 259 97
— 24 12 — 16 9

0 21 54 40 15 39

...... 79 101 89 57 70 67

Zusammen 29 157 4994 30 492 20 679 24 667 22966

*) 1 Papier-Milreis = etwa 1.87.4.

*“) Die Abweichungen gegen die Angabenim „D. Kol. Bl.“ 1913, S. 487, lassen sich hier nicht aufklären.
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Der Cissaboner Kahaomarkt im ODal 1913.-)

Der Kakaomarkt ist in Lissabon im Mai sehr ruhig
gewesen. Die Zufuhren waren i größten Teil schon
vor Ankunft verkauft. Da die Käufer im Ausland sich
zurückhalten, die Pflanzer aber, deren Vorräte sehr
gering sind, von ihrer Forderung von 5000 Reis nicht

0bgeheen. so ist das Geschäft zum Stillstand gekommen.
Im Mai 1913 (und 1912) betrug die Zufuhr

87615 (32 715), die Zussür 1260“*73) und derVorrat am 31. Mai 58 655 (984
(Bericht des Kaiserl. 8inLissabon.)

Stand der Baumwollfelder Agvptens im Mai 1913.*)

Unterägypten. Abgesehen von einigen kalten
Tagen und Nächten war die Witterung während des
Monats Mai für die jungen Pflanzen im allgemeinen
günstig. Obgleich die Saaten im Vergleich zum Vor-
lahre etwas zurück sind, ist der Stand der Pflanzen
doch gut. Die Bewässerung ist andauernd ausreichend.

Was das Ungeziefer betrifft, so ist voneinigen Stellen
das Vorkommen von Wurmeiern berichtet worden, bis

jetzt ist indessen noch kein Schaden angerichtet.
Oberägypten und Fayoum. Die Temperatur

war im Mai günstig. Die jungen Pflanzen stehen gut
und entwickeln sich normal. Die Bewässerung war im
allgemeinen ausreichend. Auftreten von Würmern ist
nicht gemeldet worden.

(Bericht der Alexandria General Produce Asscciation.)

Baumwollkultur in Japan.

In den Jahren 1908 bis 1912 führte Japan
Rohbaumwolle in folgenden Mengen und Werten

ein: 16006, 3314 Pikul 7 im Werte von 90256 000 Den,
1909:3985000Pikul im Werte von 108 308 000 en,
1910: 41 953 000 Pikul im Werte von 159 222 000 Den,
1911: 4 133 000 Pikul im Berte von 146 783 000 den,
1912: 6077000 Pilul im Werte von 200 024.000 Den.

Der Wert der Baumwolleinfuhr awacht 1912 etwa
82 v. H. der Gesamteinfuhr Japans

Die Erzeugung von. e onlteen belief sich
im Jahre 1909 auf 5 000 dz; neuere Statistiken
über die seitdem gldd noch bedeutend gestiegene

Produktion sind nicht veröffentlicht. Bei der Vervoll-
kommnung des inländischen Garns hat die Einfuhr
aus dem Ausland auf diesem Gebiete fast völlig auf-
gehört

Die Ausfuhr von Baumwollgütern war inden krgien fünf Jahren folgende:

Baumwollgarn Baoumwoll= Baumwoll=

Jahr Menge Wert b urge
1000 Kina) 1000 pen 1000 Den 1000 Hen

1908 50 353 20 724 14 611 3300

1900. 77663 81 656 17 673 3900

1910 101 167 45 347 20 463 6200

1911 78 654 40 213 19 680 5800
1912 106 169 53 681 25 761 6200

Baumwollgüter machten 1912 etwa 16 v. H. der

gesamten Ausfuhr Japans aus. Daneben deckt Japan
jetzt seinen eigenen, sehr bedentenden Bedarf an Baum-

*) Val. „D. Kol. Bl.“ 1913. S. 487.
*) Agl. „D. Kol. Bl.“ 1913, S. 487.

n 1 Pikul = 60,5 kg.
0 1 Den —2,10 .5 1 Kin = 0),6kg.

wollwaren fast ganz durch die inländische Produktion;

die Einfuhr auf diesem Gebiete betrug im vergangenen
Jahre nicht

Die worhtehönden Ziffern veranschaulichen die be-
deutende Rolle, die Baumwolle im japanischen Wirt-
schaftsleben spielt. Besonders die Einfuhr von Roh-
baumwolle entzieht dem Lande jährlich gewaltige

Summen, die durch die Ausfuhr von Nobseide und
Sribemworen keineswegs voll wieder einkomm ieapanische Negierung ist deshalb bestrebt, weniestensHinen Teil der für die benötigte Baumwolle auszu-
gebenden Summen dem Lande durch Hebung der in-

ländischen Baumwollerzeugung zu erhalten.
In Altjapan wird zwar auch Baumwolle an-

gebaut, die Produktion geht aber, weil nicht lohnend,

ständi-zurück, wie folgende Ziffern für die Jahre 1905
big 05 zeigen Erzeugung von Baumwolle in #e

19% 2 000 Kw .*ue 000 venbe:, aisesnts Kwan, 1909:
977000Kwan.

Im Jahre 1909 wurde demnach der Bedarf Japans
an Baumwolle nur zu 1,5 v. H. durch inländische Pro-

duktion, zu 98,5 v. H. durch Einfuhr gedeckt. Die japa-
nische Baumwolle ist überdies wegen der Unregel-

mähigkeit des Produnts nur für die Hausweberei ge-
eignet, fürdieVersorgung der großen mechanischenSpinnereien lommt sie nicht in Fra

ie Blicke der japanischen Nesonn richteten sich
also auf „Neujapan“ und fanden hier in Korea
und Formosa klimatische und Bodenverhältnisse, die
zu einem Versuch einluden. Die Experimente befinden
sich allerdings zum Teil noch im allerersten Anfangs-
stadium und lassen kaum einen Schluß auf das end-
gültige Ergebnis zu.

Korea. Nach dem vom japanischen General-

gouvernement herausgegebenen Jahresbericht über
„Reforms and Progress in Korea“ hat sich Zenlado,
die südlichste Provinz Koreas, für die Kultur als am

geeignetsten wigen und hier wurden die Versuche,esonders nachderAnnexion, unter der Leitung der
lansbwirschafilichon Versuchsstation Suigen konzen-
triert. Nachdem sich gezeigt hatte, daß die amerika-
nische „.upland--Baumwolle die besten Ergebnisse
zeitigte, wurde der Aubau auf diese Abart beschränkt
und davon im Jahre 1910 gegen 230000 Kin Samen

verteilt. 22 Musterkulturen sind anJorgfältig ausP
gewählten Plätzen angelegt worden. Die Entwicklung

des Unternehmens in den letzten Jahren bis 1910

veranschaulicht fofgende Tabelle: –—
er Gewonnene 600

Jahr Andich ien Baumwolle be Shtemn
Kin Personen

1906 #r71 * 25 000 3
18907... 66.2 77074 921
1908 196.9 141 266 4475
1900 412.0 450 160 8336
19105). 1 123,0 342 20 987

Formosa. In Formosa sind die Experimente noch
nicht einmal so weit gediehen wie in Korea. Dort hat
eine aus den pinnereiunternehmern Altjapans zu-
sammengesetzte Genossenschaftin der Präfeltur Tainan
ein Areal von 415 ko 5) Flächeninhalt von der Regie-
rung in Pacht erhalten, um Anpflanzungsversuche
vornehmlich mit amerikanischer, daneben aber auch mit
indischer Baumwolle vorzunehmen. Es ist ihr angeb-
lich gelungen, die chinesische Ackerbaubevölkerung für

?D 1 Kwan = 3,75 kDer Japan rchiele- vom 8. Avril d. Is.

gibt für. 1911 und 1912 an: 2700 bzw. 6500ha.1 ko =0,96ha.
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die Kulturen zu interessieren. Auch verschiedene Zucker-
fabriken, die landwirtschaftliche Versuchsstationen unter-
halten, haben auf Anregung der Regierung versuchs-

weise Launewolplantay angelegt. Über das Er-
gebnis verlautet, daß 1 Hektar etwa 18,5 dz Rohbaum-
wolle liefert, aus denen sich etwa 6 dz entkernte Baum-

wolle im Werte von 850 wen herstellen llasten sollen.
Die amerikanische Baumwolle soll im letzten Jahre

durch Taifune fast verichtetworden sein. znd. da dieseStürme Formosa jeden Sommer 2bis 3malheimzu-
suchen pflegen, so bürfte man * Baumwollkultar auf
der Insel eine schlechte Prognose zu stellen berechtigt
sein, zumal dort auch die Gefahr des Insektenfraßes

roß ist.
9 Ach Vorstehendem dürften auch im günstigsten

Falle Jchrzehnte vergehen, bis die inländische Pro-

duktion sich bei derVersorgung des japanischen Baum-
wollmarkts fühlbar macht.

(Bericht des Kaherrl. Konsulats in Nagasaki.)

Angola.

Verbot des Verkaufs von Weingeist, Brannt-

wein und ähulichen Getränken an eingeborenedliche Arb
Nach einer ahen des Gsieralgonverneurs

ist der Verkauf von Weingeist, Branntwein oder von
irgendwelchen destillierten weingeisthaltigen Cekränken
an Arbeiter landwirtschaftlicher Betriebe in Verkaufs-
läden oder Gebäuden, die den Besitzern dieser Güter
gehören, oder, sofern sie den betreffenden Besitzern
nicht gehören, im Bezirke ihrer Besitzungen oder in
einem Umkreis von weniger als 3 km gelegen sind,
verboten.

(Boletim Olicial da Provincia de Angola.)

Begünstigung von Unternehmungen für die
autschukgewinnung.

Der Ghenantchunr hat zur Hebung der
Kautschukausbeutung gegenüber der primitiven Ge-
winnung des Kautschuks durch die Eingeborenen sowie
zur Heranziehung des europäischen Unternehmertums
verordnet, daß Gesellschaften, die sich in der Provinz
oder außerhalb derselben zur Gewinnung und Be-

reitung von Kautschuk unter Verwendung von Ma-schinen bilden — Wr der Kautschuk von in diesen

Gebieten wachsenden #flenngen mrd Lianen (da
racha das ervas e das lianas) gewonnen wird —, be-
willigt werden sollen:

a) ein Landgebiet, das nicht größer als 10000
Hektarist

b) zu vier solcher Gebiete, jedes nicht größer
als 10 000 Hektar. sobald diese Gesellschaften dartun,
daß sie in dem gemäß Absatz a bewilligten ersten Ge-
biete die Maschinen eingerichtet haben und daß sie
Kautschuk erzeugen und ausführen, der weniger als
6 v. H. Unreinigkeiten enthält, worin jedoch Feuchtig-
keit und Harz nicht inbegriffen sind;

c) Befreiung vom Einfuhrzolle für die eingeführten
Maschinen, die zur Extraktion und Bereitung des
Kauesshene bestimmt sind und innerhalb des bewilligten
Gebiets aufgestellt werden sollen. enda.)

Regelung der Einfuhr von vergälltem und

zu pharmazentischen Zwecken bestimmtem
Weingeist.

Der Generalgouverneur hat unter Bezugnahme
auf die Verordnung vom 27. Mai 1911*) und mit

) al. „D. Kol. Bl.· 1812. S. 177f.

Rücksicht darauf, daß sich die bisher für Angola gelten-
den Bestimmungen der im Bezirke von Lourengo
Marques gültigen Verordnung vom 10. Oktober 1902
als nicht ausreichend erwiesen haben, unter dem
26. März 19138 neue Bestimmungen für die Einfuhr
von vergälltem und von zu pharmazeutischen Zwecken

bestin ztem Alkohol erlassen.anach sind Anträge auf Erlaubnis r Einfuhr
von Danachw der zum Gebrauch und zur Verwendung

als Keilmittel bestimmt ist, an die Lberverwoliungebehörde zu richten, der die Erteilung der Erlaubnis
zusteht. . piere können nur der Generalgouverneur
und die Distriktsgouverneure erteilen.

Die Erlaubnisscheine gelten für die Person. sind
nicht ähbertragar und gelten nur für ein Ja

FürdieEinfuhrdes vergällten * finden
die gleichene„Bestimmungen AnwenNa r Vorschrift für die Vertäuung. welcher

der zur Einfor bestimmte vergällte Branntwein unter-

liegt, find zu verwenden auf 1007 Weingeist von mehr

36 683 „Bemtesimalgrod, bei einer Temperatur von15 Zenti

Gewöl klre Methylen Glettlene re-
tar)gulam 27

Schwerbenzin (benzina pesada da 12
lha) ...

Berggrun (verde malaquite) 2 Dezigramm.
(Ebenda.)

Südafrikanische Union.

Aufhebung der Einfuhrbeschränkungen für
Pferde aus Deutsch-Südwestafrika.

Die Bekanntmachung Nr. 146 vom 8. August 192
ist durch Verordnung des Generalgouverneurs, Nr.35
vom 13. Februar 1918, dahin abgeändert worden, daß
mit dem gleichen Tage Pferde — auch wenn sie zu
einem anderen Zwecke als dem des Frachtverkehrs über
die Grenze verwendet werden — aus Deutsch-Südwest-

afrika in das Gebiet der Südafrikanischen Union ein-
geführt werden dürfen. Die Einfuhr ist aber nur zu-

- wenn der oberste Veterinärbeamte der Uniondie Erlaubnis dazu erteilt, und wenn die Pferde von

einem Zeugnis begleitet sind, worin ein von dem
obersten Veterinärbeamten anerkannter Tierarzt be-
scheinigt, daß sie die Malleinprobe bestanden haben
und frei von öffentlich bekannt gegebenen ansteckenden
Krankheiten sind.

(The Union of South Africa Government Gazettc.)

Aufhebung des Verbots der Einfuhr von Vieh
aus Deutschland.

Laut Bekanntmachung Nr. 99 vom 21. April 1913

it. in Abänderung der Bekanntmachungen Nr. 206 und
3 vom Jahre 1911, die Einfuhr von Rindvieh,

Shhaafen, Schweinen und Ziegen aus Deutschland in
das Gebiet der Sud airitanischen Union vom 9.
1913 ab wieder zugelassen

Erlaubnisscheine für dieEinfuhr dieser Tiere aus
dem Deutschen Reichein das Gebiet der Südafrikanischen
Union werden nach der Bekanntmachung des Land-
wirtschaftsdepartements Nr. 742 vom 5. Mai 1913 von

dem obersten Veterinärbeamten nur unter den folgenden

Bedingungen erteilt:Einfuhr der Tiere wird nur über die Häfen
von Kapstad. Port Elizabeth, Cast London und Durban

gestattet. Die Tiere werden bei der Ankunft im Hafen
von einem Regierungstierarzte besichtigt und, falls sie
von ihm gesund befunden worden sind, gelandet, nach
Quarantäneställen verbracht und dort fünfzehn Tage
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beobachtet. Jede Sendung von Tieren muß von einer

Bescheinigungbegleitet sein. Falls irgendein Anzeichenfür Maul= und Klauenseuche (epizootic aphta) von dem
tierärztlichen Inspektor unter den lebenden Tieren an
Bord eines Schiffes bei dessen Ankunft entdeckt wird,

wird die Einfuhrerlaubnis zurückgezogen. Streu, Dünger
oder Heu irgendwelcher Art, das dem Einführer gehört
und von ihm während der Fahrt für die Tiere benutzt

worden ist, soll von dem Schiffe, das diese verfrachtet

hat. gelandet werden. ale Ausgaben für Fütterung,
Untersuchung, Impfung, Vernichtung usw. der Tiere

sind von dem umhfung oder seinem Agenten *—2
(El )

Uganda.

Zollfreie Einfuhr von roher Baumwolle.

DieFolltarifverordnung (Nr. 6 von 1910) ist durch
eine Verordnung (Nr. 6 von 1918) dahin abgeändert
worden, daß die zollfreie Einfuhr von roher Baumwolle
in das Schutzgebiet mit Wirkung vom 1. Januar 1918
ab unter der Voraussetzung zulässig ist, daß die Roh-
baumwolle. lediglich zum Zwecke der Bearbeitung, d. h.
des Entkernens und der damit verbundenen Behand-

lungen, oder zur Verpackung für die Ausfuhr dient.

(The Board of Trade Journal.)

Vermischtes.
Beratende Kommission für Eingeborenen-Kngelegen-

heiten im Kolonlalministerium Ju Haris.

Die Dépêsche Coloniale vom 22. Mai macht

ein Dekret der Französischen Republik vom

14. Mai, betreffend Einsetzung einer Kom-
mission für Eingeborenen = Angelegen-
heiten, bekannt.

Die Kommission soll ressortieren aus dem Mi-

nisterium der Kolonien; mit Rücksicht aber auf
die allgemeine Bedeutung der von ihr zu be-

handelnden Fragen sollen an ihren Beratungen
je zwei Vertreter des Ministeriums der Auswär-

tigen Angelegenheiten und des Ministeriums des
Innern teilnehmen.

Die Kommission, deren Mitglieder von dem

Minister der Kolonien ernannt werden, setzt sich
zusammen: aus Vertretern der kolonial politisch
interessierten Presse, Vertretern kolonialer Unter-

nehmungen wirtschaftlicher Natur, Soziologen,
Ethnographen, Mitgliedern des Komitees für Ein-
geborenenschutz, dem Generalinspekteur des kolo-

nialen Gesundheitswesens und einem Mitgliede
der medizinischen Akademie.

Die Aufgaben der Kommission sollen sein:
1. Sammlung des gesamten vorliegenden

Aktenmaterials über kolonialpolitische Maßnahmen
Frankreichs, soweit durch sie die Interessen der
Eingeborenen berührt werden, sowie Prüfung der
Durchführung und der Erfolge dieser Maßnahmen.

 Aufstellung von Gesetzesentwürfen, Prü-
fung von Reformvorschlägen und Aufstellung von

Richtlinien für die zukünftige Eingeborenenpolitik.
Gutachtliche Beantwortung aller ihr von

den anderen Ministerien vorgelegten Fragen,
soweit sie in ihren Geschäftskreis fallen.

Mit Rücksicht auf die starke Dezentralisierung
der französischen Kolonialverwaltung und die aus

ihr sich ergebenden großen Machtbefugnisse der
Generalgouverneure sollen die Beschlüsse dieser
Kommission nicht bindenden, sondern nur be-

ratenden Charakter haben.

Verkehr durch den Suezkanal 1912.

Der Schiffsverkehr durch den Suezkanal hat gegen
das Jahr 1911 wieder zugenommen. Im Jahre 1912
durchfuhren den Kanal 5378 Dampfer (4969 im Jahre
1911) mit 20 275 120 Netto-Reg.-Tons (18 324 794 Reg.=

To#s Die britische Flagge war mit 3254 Schiffenoder 63,4 v. H., die deutsche Flagge mit 698 Schiffen
oder 14,9 v. H., die holländische Flagge mit 339 Schiffen
oder 6,1 v. H., die österreichische Flagge mit 215 Schiffen
oder 4 v. H., die französische Flagge mit 220 Schiffen
oder 3,9 v. H. beteiligt. An Gebühren wurden
135 424 000 Franken eingenommen. Der Kanal ist
jetzt so weit vertieft worden, daß ihn Dampfer mit
einem Tiefgang von 29 Fußenglisch befahren können.
Es ist jedoch solchen Schihen bisher die Durchfahrt

noch nicht3gestattet. worden.Suezkanal-Gesellschaft hat die elektrische Be-
leuchmug des Hafens beschlossen und läßt hierfür ein

Elektrizitätswerk errichten. An beiden Seiten des
Hafens sollen in Abständen von 100 m Kandelaber
von 25 m Höhe mit Lampen von je 1000 Kerzenstärke

aufgestellt werden.

(Bericht des Kaiserl. Konsulats in Alexandrien.)

Heue elsenbahnprosekte in der Südafrihanischen

Unlon.

In einem dem Bundesparlament unlängst vor-

gelegten Gesetzentwurf ist der Bau von insgesamt
794 Meilen neuer Eisenbahnlinien vorgesehen. Die
Kosten sind auf 3 117225 L veranschlagt.

In der Kapprovinz sollen 306 Meilen neuer
Linien gebaut werden. Die veranschlagten Kosten stellen
sich auf 1 127 049 L, d. s. durchschnittlich 3669 L für
die Meile. Die wichtigste Strecke des Entwurfs ist
die von Carnavon nach dem Zak River.

Die Neubauten im Transvaal sollen eine Ge-

samtlänge von 191 Meilen haben, die im Oranje-Frei-
staat eine solche von 166 Meilen. Die Kosten sind
im Transvaal auf 766 260L,d. f. 4012 L für die
Meile, im Orange-Freistaat auf 692 449 KL, d. f. 4159 8

für die Meile, veranschlagt.

In Natalbetwägt dieGesamtlänge der geplantenNeubauten 130/4 Meilen. Die veranschlagten Kosten
belaufen sich auf 530 F*s L, d. s. 4057 K für die Meile.

Die Baukosten für die 75 Meilen sollen 3 1172251

betragen. Dies bedeutet gegen das vorjährige Projekt

gineVerringerung der Durchschnittsklosten für die Meile
78 auf3928L. Die billigere Herstellung soll

Snrch erreicht werden, daß für den Bau der Strecken
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gsuer Material und für dieBahngebäude vielfach— und Holz an Stelle von Stein verwendet
· Plaude-Enenbahnvekwaltunggehtdahin,

dtc ersten Enlagetosien der neuen Linien so gering wie

möglich zu gestalten und diese erst später mit der Ent-
wicklung des Verkehrs entsprechend auszubauen. ·

Mach einem Verichte des Kais. Generalkonsulats
in Kapstadt.)

Liter atur-Bericht.

Uamb he Wissenschaftliche Stiftung. Ergeb-
nisse der Südsee-Expedition 1908—1910. Heraus-

gegeben von Prof. Dr. G. Thilenius, Direktor

des Hamburgischen Museums für Völkerkunde.
II. Ethnographie: A. Melanesien, . eche,

Otto, Der Kaiserin Augusta-Fluck. Hamburg,

L. Ei*“ &amp; Co. 1913. Preis geh. 60.4.
eeHamburgische Wissenschaftliche Stiftung hat

das bee Verdienst, aus rein ethnogruphischen
und anthropologischen Gründen die erste Expedition
an den Kaiserin Augusta-Fluß geschickt zu haben,
wührend bei allen anderen Strombercisungen geographi-

She oder wirtschaftliche Interessen vorwalteten. Jene
Erpeinign. die vom 23. Mai bis 5. Juni 1909 wührte

und bis Malu, am Futße des Hunsteingebirges, 436 km
von der Mündung entfernt, mit dem — „Peiho“
ausgeführt wurde, stand unter Leitung von Prof.
Dr. Fülleborn; ihm sind anuch die vorzüglich ge-
lungenen photographischen Aufnahmen während jener

Stromfahrt zu 1en anken. Die ethnographische Aus-
beute war ergiebi Sammlungsgegenstünde.
aulerdemeineFülle eM“Beobachtungen auch auf
anthropologischem und linguistischem Gebiete. Dieses
neue Material hat, zusammen mit dem in der bis-

herigen Literatur und in Museen verstreuten, Dr. Otto

Reche, der jetzige Abteilungsvorsteher am Hamburger
Museum für Völkerkunde, der an jener Expedition
teilpahm, wissenschaktlich bearbeitet und damit die

erste Monogra hie des Kaiserin Augusta-Flusses ge-
schaffen, einge Kaen, das jeder Forscher
und Kolonialfreund bei seinen Studien über jenes
Gebiet zu Rate ziehen muß.

Der 488 Seiten starke Großquartband bietet 88
zum Teil farbige Lichtdrucktafeln und 475 Holzschnitte
im Text, die schurf und klur die charakteristischen

Merkmale der ausführlich beschriebenen Sammlungs-
objekte wiedergeben, sowie einc einzigartge Karte des

usses — wurden doch an tungen ausgeführt,

also auf durchschnittlich 500mEntfernung je eine.
Reche war sich bei Abfassung dieser umfangreichen

Monographie wohl bewugt, daß er den Bann, der bis-
her über dem gebeimnisvollen Sirome lag, dessen An-
zichungskralt dank der Photographien von Professor
Neuhauss mit ihrer Offenbarung der überraschenden
Kulturhöhe jener Flußanwohner bei Fachleuten und
Laien noch verstürkt wordcn war, nur nuch der Seite

der materiellen Kultur hin brechen konnte. Dagegen
hat, wie Reche selbst hervorhebt, der Mangel an sprach-
licher Verstündigung und das natürliche Migtrauen

der Eingeborenen auch der Hamburger Expedition
den tieferen Einblick in den geistigen Kulturbesitz

jener Stämme verwehrt, un icsen schatz zu heben
wird Aufgabe späterer Forscher

tz#dieser durch die Verhiitoisse Fases
Lücken ist das Resultat der Expedition im Hinb iek
auf die Kürze ihrer Arbeitszeit — nur 14 Tage
im höchsten Grade erstaunlich, und ohne 4c war

sie auf ethnographischem Gebiete die bisber er lolg-
reichste, da ihr enüber das verständnislose Zu-

sammenraffen und massenhafte Fortschlep ethno-
Sraphischer Objekte früherer Sammler nicht in Betracht.

kommen kann, und anderseits die reichen Sammlungs-
ergebnisse der vom Reichs-Kolonialamt ausgesandten
und noch jetzt am Kaiserin Augusta-Flusse arbeitenden

Tpedition notwendigerweise noch längere EZit der
Veröffentlichung harren werden. Aber gerade bin-
sichtlich dieser Ergebnisse, die mir allerdings erst nur
zum Teile bekannt geworden sind, glaube ich Reche
voll zustimmen zu dürfen, daß sein uns entrolltes

Büld vom Kaiserin Augusta-Fluß keine durchgreifende
Veründerung, sondern nur eine wesentliche Bereiche-
rung an einzelnen Zügen erfahren wi

Reche behandelt im allgemeinen Teile seiner Mo-

nographie die Geschichte, die Geographie, die Siede-

lung, die Eingeborenen und die Sprache der Flug=

anwohner. VonEinzelheiten sei gegenüber denen, die
mit dem Namen „Sepik“ den ganzen Flutß benennen
möchten. hervorgcho daß der Eingeborenenname
für den Fluß alle 30 Vis 40 km wecehselt und dasß

dieser 20 bis 30 Bezeichnungen haben dürkte.
Feste Wege scheint es im Flutgebiete kaum zu

Eehen Kanäle von 1 bis 4 m Breite dienen dem
Verkehr.

Die Mloskitoplage am Flusse war während der
ganzen Fahrt so enorm, daß die Erpeäliionstellnebner.
keinen Augenblick Ruhe hatten; eine Moskitoart, die

auch am Tage flog, stach sogar durch die dichten
Segeltuchschuhe hindurch, und die schwarze Bedie-
nungsmannschaft mutßte dorchZ europäische Kleidung
geschützt werden.
* der Eingeborenen kommt Reche auf

Grund seiner Untersuchungen an dem lebenden wie
am Schädel-Material zu dem Resultat, daß über einer

dunkelbämtigen, breitschädeligen, plumpgeformten und
kleinwüchsigen pygmäüenartigen Rasse sich eine oder
zwei andere gellen nhaben, die sich durch hellere

Fürbung, Lange und schmaleicht, edleren Körperbau und größeren Wuchs aus-

zeichneten. Das Schädelmaterial ergab fünf gut cha-
rakterisierte Ipen. Die heutige Bevölkerung ist in
der Hauptsache ein Kreuzungsprodukt.

Die Siedelungen liegen diribpchmieilich nur 8 km
voneinander entfernt; der volkreichste Ort mit min-
destens 1000 Einwohnern in 60 Gebsuden ist wohl

Kambringi.
Der spezielle Teil befaßt sich zunächst mit der

materiellen Kultur. Je weiter flußaufwürts, Nesto

mehr schwindet die Kleidung der Münner. Von Kam-
bringi an spicit die Narbentatuierung eine wichtige
Rolle; sie verrät eine überraschende Sicherheit in der

Linienführung.
rei ziemlich deutlich au ersn Hausbau-

formen lassen sich feststellen, doch sind sie nur Va-

riationen derselben Grundform; sie haben rechteckigen
Grundrißz und ruhen, der gelevemiichen Uberschwem-
mungen wegen, auf hohen Pfählen. In dem Gebiet
zwischen Ampim und Malu zeigen die Zeremonial-
häuser riesige Dimensionen und gehören zu den grog-
artigsten und wundervollsten Bauten in der Südsee.

er Fustboden t auf bis 6 m hohen, reichge-
schnitzten und bemalten Pfühlen. Die Wände seind.

aus sorgfültig zurechtgeschpittenen Matten zusammen-

hüdel, prominentes
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gesetzt; ein Satteldach mit tiefeingesenktem First und
hohem Giebelturm deckt das Ganze, in allen
seinen Teilen harmonische Proportionen —nach den

Regeln des goldenen Schnittes — aufweist.

Auf wie herloruge nder Höhe Kerami (Spiral-wulsttechnik) und Flechrkunst stehen, veranschau-
lichen die ausgezeichneten Abbildungen #r Licht-
drucktafeln sowie die Holzschnitte zur Orientierung
über die komplizierten Geflechtsarten. Es ist hier
unmöglich, auf Einzelheiten aus den übrigen. äußerst
sorgfültig bearbeiteten Kapiteln über die materielle

Kultur einzugehen; jecles gihnoraphierhee. Objertwinnt noch dadurch besonders an -

Verfasser den einheimischen Namen W u 8 und
nie im Zweisel lüßt, ob der Gegenstand am Fundort
heimisch ist oderimportiert wurde.

Im Hinblick auf die geistige Kultur gibt Reche

in der Einleitung zu seiner Monographie zwar offen
zu. darüber fast noch nichts zu wissen; trotzdem

operiert er dann mit einer Fülle von Vermutungen,
von denen aber aus Man an Beweis- und Ver-

Gleichsmaterial zur Zeit niemand sagen kann, ob sie
wirklich zutreffen. Solange wir nicht in das innerste

Wesen jener Kultur eindringen können, schweben

Demungen der dargestellten religiösen Obiekte usw.
in der Lu

Ob es am NMlittellaufe eine wirkliche Trommel-

sprache, die also das gesprochene Wort auf der
Trommel nachahmt, oder vielleicht doch nur eine

Trommelsignalsprache gibt, ist m. E. nicht einwand-
frei erwiesen; der Schlitztrommeltyp mit dem aus

em Vollen geschnittenen Zapfen im Lumen der
Trommel zeigt einen frappanten Anklang an die im

#äduatorialen Afrika verbreiteten Sprechtrommeln.
ie Kunsterzeugnisse der Flußanwohner, die von

manistischen Vorstellungen erfüllt sind und ihnen

entsprechend ihre Kunstprodukte formen, zeigen einen
demmig in sich gefestigten Stil, daß man auf dem
Gebiete von der Mündung bis zum Hunstcingebirge

vier Stilprovinzen unterscheiden kann, die sich mehr
oder weniger mit vier verhältnismähig stark geson-
derten Kulturbezirken decken. Demzufolge und in
Anbetracht der deutlich rerschiedenen anthropolo-
gischen Iypen kommt Reche zu dem Kesultat, daß

einst mehrere Völkerwellen sich in das Land ergossen
und mit ihren Kulturen fluaufwärts vorgedrungen sind.

Ein erschöpfendes Literaturverzeichnis bildet den
Schlug des Werkes

Alles in Ae#“ ist die vorliegendeMongernphie
ein Quellenwerk ersten Ranges, in dem der Verfasse
mit bingebendem Fleil altes und neues Material m

emervollsmadsglkenzusammengetmgenbat,mees
bisher noch nicht geschehen konnte, und in dem er
auf Grund seiner Detailkenmtnisse einen musterbaften
Uberblick über die hochemwickelte, von europäischem

Einfluß noch nicht berührte, urihnie Kultur der
Kaiserin Augusta-Fluganwohner biet

Berlin. Dr. Eichhorn.

Karstedt, F. O., Beiträge zur * der Ein-##bre#enrerhteprechvag in Deutsech-Ostafrika.
Verlag der Deutsch-Onalsitenischen. Zeitung,Dares-
salam 1912. Burcau in Deutschland: Neubabels-

berg, Stahnsdorferstr. 70. Preis 2,75 ./4.

An der Hand eines reichhaliigen in langjähri 3

brabtischer Tüätigkeit gesammelten Materials gibt’erfasser in übegsichtlicher Darstellung ein Bild ##n

den Aufgaben. welche dem Eingeborenenrichter Ost-
afrikas gestellt werden. Er gebt mit Recht davon

aus, daß nur der Richter dem Eingebtprenen. gerechtverclen könne, der ihn auch psychisch erfaßt habe.
Deshalb schildert er zunüchst kurz die kusinen ick-

lung des Negers in Ostafrika, namentlich unter dem
Einfluß des Islams, dem er hier weniger die Stellung
eines religiös als eines sozial wirkenden Elements zu-

weist. Daran schließzen sich dann dieAbrchnitte über
die Eingeborenengerichtsbarkeit und ihr Rec
schliegung und Eherecht, Erbfolge und o t
regulicrung, Hörigkeit.und Sklavenrecht) an. Uberall
stellt der Verfasser klare, einfache, von ihm erprobte
Leitsitze auf und belegt sie an der Hand praktischer

Beispiele in überzengender Weise. Darin liegt der
Hauptwert des Buches, und das macht es namertlich
für Anfünger in der Eingeborenenrechtsprechung zu

einer Fundgrube. Aber auch jeder andere, dem die
Eingeborenenfrage nahe t. wird aus den Dar-

legungen des Verfassers wertvolle Anregungen erhalten.

Koloniale Literatur.

9 XIII.

Zusammengestellt in der Blbliothek des Relchs-Kolonlalamts.

Die elngereichten Bücher, deren Besprechung sich die Redaktion durchaus vorbehllt, werden unter kelnen Umständen zurückgesandt.

I. Kolonialwesen im allgemeinen und

Kolonialwirtschaft.
Busse, Walter:

für die heimische Industrie. Vortrag. (Veröffentl.
d. Verbandes Sückwestdeutscher Industrieller. Bd.3.)

Mannheim: 1911. Haas. 24 S. S0. a
qJöhlinger, Otto: Wirtschaftliche und finanzielle

Rundschau April. Mai 1913. Aus: Koloniale Rund-

eben 1913 H.5 [Rohrbach paul-= Westafrikanische Studien. Die

Minlch C(Wichkfl. 6

In dieser Rubrik werden die neuesten, Erschelnungen
epetea 1S0tschgeordnetmitgetei9 tttrelenden sS##d dle Titel
der Vorke bezelichve welche bel m des Kolonlelblattes e rl 1 ass oer

#2 er—m——— herer gogkeh xausi
Der Verl erk nWerke, weets lbm

r Ktash s-
werder, unehmen un
amt 555# zu holst-deta-

os Vorsosodnh z

n das kelenKoionel.

Die Bedeutung unserer Kolonien.

II. Kolonialgeschichte und Kolonialpolitik.
Afrleanus minor: Dernb mm. Ein

WendepunktinSchicksal uuut Berlin:
Oldenbourg 1908. 76 S. 11

Arning, Wilhelm: Bagaadbahn und Zentmlafrika.
Xuionalliberale Blütter 25 (1913) 542ff. (5

Brälunllch, P.: Die Nebenregierung der Zentrums-

herrn im Kolorialamt und die Auflösung des Reichs-
tags im . (Brrennende Zeitfragen, darge-
stellt #s“ denusche Volk. 1.) Mönchen: Lehmann
1907. 35 S. 8e. ls

Ellenberger, D. F. und J. C. Alaegregor, Histr)
of the Basuto, ancient and modern. ompilD. F. Ellenberger and written in Eoglish C. 7l
Rxl London: 1913. 4188. 7 5R 6 d.

aFl. Frbr. von: Ein pwieeserhke dentscherKoleehs gschichte. .l. Z. 24 (1913). s
 Iöhlinger, Otto: Bermhard Deruburg. E. kauf-

männischer Minister. * Der Kaufmann und sein

Leben. 5. 1911. Leipzig: Poeschel 1911). 13.S. 8o lo
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Die FKorleuten unter Kaiser Wilhelm II. Kcl. u.
10

Heim. 8uig : Le Cardinal Lavigerie et son action
polickane Fu2b J % D’après des documents nouv.
et inéd. Paris: Perrin 1913. X, 415 S. In

III. Geographie. Reisebeschreibungen.
chäüclogie.

Ergebnisse der Sücdsee-Expedition 1908—1910.
H’#g. G. Thilenius. (ecburgische Wissen-
Shaftl. #og.) [(2. *J*- aphie. Melanesien.e, Otto: Der -t Flut.

4 (8). 112FMn6 unfrnben Friederichsen 1913.a dellun Societa Italiana di Esplornzioni
Gecgraficker"e Commereiali di Milano dal 1879 al

1913. Jlilano: 1913. „La Stampn Commerciale“.
25 S. 8e0. [

La région wolcanicue des. Virong= (Musumbiro).
Le Neurewent 7l7 le 24 (1913). 14KReche. aiserin -Augusta-Fluß. M.
175 Abb., * ##I. u. 1 Karte. 1e#gebniese d.
Südsee-Expedition 1908—1910. 2. A. Bd. 1.) Ham-
burg: Friederichsen 1913. X. 488 S. 40 (6). lis

Rimnnn, Eberh.: Geologisehe Karte des Khauas-

Moientotenlandee in Deutsch-Südwestafrika (West-
liche Kalahnri). Hrsg. im Auftr. d. hanseat. Minen--

Gesellschaft (D. K.G.).1:400000. 61 T 44,6 cm.

Tarta Nebst. idn. eolog. Profil
e. tabellar. icht. imer 1913.

zz S. 7,50 M. lis
10 Taf. Aus:

g. 2,

Hierzu e.

Berlin: D.

*We *. Am Ruwenzori. M.

Mitteilg. d. Geogr. Gesellsch. zu Rostock i. M. J

1912. Rostock: Adlers Erben 1912. 80. sin
* Welt, M.: Im Lande der Riesen und Zwerge.

I#, Berlin: Deutsche Kolonialgesellschaft 1912.
5. lis

IV. Naturwissenschaftliche Erforschung
der Kolonien.

Dubard, M.: Botanique coloninle appliduce.
Paris: 1913. 12 Fs. 80. L

V. Rochtsquellon. Allgemeines Kolonialrecht.
Vacat.

VI. Staatsrecht.
Vacat.

VII. Verwaltung.

Kemp, P. H van der: Het Nederlandsch-Indisch

bestuur“. m 1817, tot het wertrei. der Engelschen.
5l Gravenhage: 1718. 20, 437 S. 7.50 77. 80. (v

Report of the Second Delimitation Commission

„reintel under the South Africa Act, 1909. Pretoria:
CGov. Print. Off. 92 S. 8S0. l*7r

VIII. Justizwesen.
Vacat.

IX. Völkerrecht.

Vacat.

X. Bevölkerungswesen.

* Hubrich, Eduard: Die Mischchenfrage in

enhen KSolonien. Zeitschrift f. Politir 23 lans
Fhollen, J.: La condition juridique et sociale 3

mqtis et des indigènes. Bulletin de la Société Belge
d' Etudes coloniales. 5 (1913) 329fk. 22

XI. Statistik. Jahresberichte.
Vacat.

XII. Finanzwesen.

Estimates of the Expenditure on Capital and
Betterment Works of South African Railways and
Harbours. For the year ending 318t March, 1914.

Present. to both Hos of Parliament. Wien of
South woen U. G —4013) Cape Town: 79n3.

pe Times Lid.chter L# n der Deutsch-Ostafril
nischen Bank für das Jahr 1912. Berlin: 1913.

3 S. 80. 26
Report of the Seleet Committee on the Adrmils

stration of Etates Bill. (Union of South Abries.

S. C. 15 — 1913.) Cape Town: 1913. Gov. Frint.
XXV S. 8e.

 First-sixth Reports of the Select Committee 5n“

Publie Accounts. (Union of South Africa. S. C. 6

— 13.) Cape Town: 1913. ho Cape Times Ltd. Gov.
Print. LX, 290, LVI S. l21
XIII.#nninnehen. Jagd und Fischerei.

*Bertesu, A.: La production du café dans les

eblonie, frangaises. Bulletin de POffice Colonial. 64
19

( Wer A.; La fese de soya. Bulletin —v

Sociéu Leige d'’Etudes coloniales. 3 (1913) 367 f. ulz
olbe. Franz: Zukunftsziele der südwesta

niechen Landwirtschaft. D. Kol. Z. 23 (1913) *5
HMehta. G. D. and V. G. Gokhale: A wethod 2

improving the quality of cotton seed. (Departm. of

Agriculture. Bombay. Bullet. 53. 1912.) *
1912, Gov. Central Press. 12 S.

Norstatt, H.: Beobachtungen * das Atein
von Pflanzenkrankheiten im Jnhre M. 4 Abb.

Der Pflanzer 5 (1913) 211—223. [
Xote sur la station agronomique tropicale de

Zambi (Congo belge). (Avec ill) Aus: Bulletin
Agricole du Congo ge. Vol. 3, 1912, No. 1.
Bruxelles: (1912) Imprim. Industrielle. 50 S. Se. 1#3

onnance relative à la chasse fsur le territoire

du Congo belge. Boma,le 6 décembre 1912. Bulletin

Osfliciel du Congo Belge. 6e anne *— 339ff. 9ie Organisation und der Betrieb der Landwirt-=
schaft auf St. Thomas und der nler de Internat.
Agrar-Okonomische Rundschau 4 (1913) 153 ff. 135

*Schanz, Moritz: Baumwollbau in den deutschen
Kolonien 1911—1913. Referat. Manchester, Reddieh.

und London: (1913) Taylor, Garnett, Evans &amp; 212 S

Sen ngLan#B Vichzuchtin den Tropen *
Subtropen. Abb. (Süsserotts Kolonialbiblio-thek 26.) n*“ 28 v ie 1913. 48 S. 80. l

»Ulbrieb, E.: Die Kapok liefernden Baumuwoll-
bäume der deutschen Kolonien im tropischen Afrika.

M. 4 Fig. i. Text. Jotueblett dl. Königl. botan. Gartens
zu Dahlem 51 (1913). 38

vEZlmmermaann,4.: Der Manibot-Kautschuk. Seine
Kultur, Gewinnung Und Präparation. M. 151 Fig. i.
Text. Jena: Fischer 1913. XI, 312 S. 8e0. 136“

XIV. Wasserwesen.
acat.

XV. Bergwesen.
acat.

XVI. Handel.

Carson, John M.: Packing and marketing of
cotton. (Departm. of Commerce and Labor. Burcau
of Aanufactures. 8 mts Series. 58.) Washington:
1912. Gov. Print. off. 39 S. 80. 40
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* Documents Statistigpes sur le Commerce de la
Tunisie. Année1912. (Bégence de Tunis. Direetion
Générnie d. Finances. Direction des Douanes.) Tunis

1913. Borrel. LI, 339 S. 8f. La
Foster, William: The english factories in In

1642—164. A calendar of documents in the India
ffice. Westminster. Offord: Clarendon Press 10 .

—5II, 339 S
Uopera della Societaà Italian loraz

Georlacter e Commereiali di M#len dal4i“alBia
Milano: 1913. „La Stampa Commerciale“. 25 S. 80. JI43

* Zadov, Fr: Les relntions douanieres entre métro-
Pole et colcnie. Bulletin de Colonisation comparée. 5

(1913)fk. 4
XVII. Gewerbe und Industrie.

lell4, M.: Das afrikanisehe Hamerk. Vortrag.Berlin "1912.[ 18S.80. 11

XVI. Verkenr.
Baltzer: Die Eisenbahnenin den deutschen Schutz-

gebieten. Aus: Das deutsche Eisenbahnwesen der

— (1911). L6
*Frledericl, Georg: Umersurhungen über eine me-

lanesische Wanderstrage. M. 1 (Wissenschaftl.

Ergebnisse einer amtlichen ra rae nach
Bismarck-ArchipeliimZahwe 1908. 3.) Berlin: Men

&amp; Sohn 1913. (V),182S.
Ineger, Friiz: Die ksrinnne der otafrili

nischen Nordbahn. D. Kol. . 24 (1913). 1

Die Sehmalspurbahnen Senegambiens. Deutsche
StraBen- u. Kleinbahn-Zeitung 24 (1913) 377—379. #

XIX. Medizin.

Annales dG’Hygièene et de Médicine Coloniales.

T15 ff. (Ministere des Colonies.) Paris: 1912 sk.

mprim. Nationale. 806. #
* Aubert, P.etF.leckenroth: Village d’isolement

de Brazzaville S les indigènes nosomés. Aus:

Bulletin de la Société de Pathologie exotique T 4,
1911, No. 10. Brazzaville: Institut Pasteur 1911. 80o. (51

ombrouzze,G.: L’alcool en Afrique Cccidentale.

AnnalesColoniales65 (1913, 52
Friederlehs. K.: Exotische und einbeimische

Fischarten als Vemriilger der pbrnirn Aus:
Fischerei-Zeitung Bd. 15. 1912, No. (53

Martin, Gustave — leboeuf —. Krtsad: Rapport

de la Miesion d'Etudes de In Maladie du Somell au

Congo Français 1906—1908. 9 Erus e Géo-
*x““ Paiis: Musson&amp;Co.1909 S. 80. 5iPelper, Oito: Die Wniur 11 rene in

Deutsch-Ostafrika. M. 34 Abb. i. Text u. auf 3 Taf.,

sowie2Ubersichtskarten. Archir f. Schisffs- u. *
Irg. 1913 beib. 4.

* Qunnerly Report of Bureau ol Health for #1# 0P

Philippine a#ende- 3. Qaner ff. 1912. Manila:
1912. Bureau of Print. 8e0. « lse

Board of Health of the Territory of Hawail.

Bareau of Vital Statisties. tstetieal. Tables for the
fiscal year ended Junc 30. 1912. 57

* Kulz, L.: Die Wereangen zwischen Ver-

kehr und Hgiene in unseren tropischen Kolonien.

Aus: Jahrbuchf.VerkehrswissenschaftenJg. 1, 1913,
. so

OReport of the President of the Board of Health
of the Territory of Hawaii for the twelve months

*tJune70.4012. Honolulu: 1912 Star-Bulletin2 S

XI. Sprachen und Literatur.
Vacat.

Zwei Vortriäge.
80

rungssehulen.

XXI. Religions-, Missions- und Schulwesen.

Axenfeld, Karl u. A. W. Sehreiber: Evangelische
und katholische Missionen in den deutschen Kolonien.

6 Berlin: Evangel. Bund 1913. 23 S.
0,40 ·. lco

«BUttvechthePanseo-thss1(dl.
Abb.) Die Alissignen 6 (95) 129—137. (61

* Hermann, Georg: Missionen — Ilam —Regie-

Kol. 7. 24 603 369— 3. o2
Schmidlin, J.: Die katholischen Missionen in den

deutschen Schutzgebieten. Sr. Maj. dem deutschen

Kaiser zum 25jähr. Regierun Jubilänm dargebracht
vom internation. Institut missionswissenschaftl.

Keschung. M. Abb. Münster: Aschendorf 19|8.XIV 7,50; geb. .
„Westermann: Islam in the West and Cen#ich

Sudan. Aus: Internat. Reriew of Missions. Edin-

burgh: (1913) Intern. Review of Missions. 80. (64
* Wilde, M.: Schwarz und WeiB. Bilder von einer

Reise durch L#ns. Grbeiessebiet der Berliner Mission in
Südafrika. b.u.6Karten. Berlin: Erang.
Missionsgesellschaft 1913. VII, 287 S. 80. (65

XXII. Vorbildung und Propaganda kür die
Kolonien.

Vacat.

XXIII. Heer und Marine.

Meutler, Gleorlg: Deutsche Sklaven im Dienste
der Fremdenlegion in Afrika und Ostasien. Reich ill.
von Emil Stahl. Nürnberg: Koch 1913. IV, 116 S.

. les

Wagner, Rudolf u. E. Buchmann: Wir Schutz-

truppler. Die deutscheWetrmmeht Ubessee.Berlin:
Buntdruck G. m. b. H. 1913. 236 S. 8e. ler

XXIV. Technologie. Kunst.
Vacat.

XXV. Bauwesen.
Vacat.

* *

Werke nichtkolonialen Inkalts.

David, Eduard: Referenten-Führer. E. Anleitg.
zum Erwerb des für die sozialdemokratische Agitations-

tätigkeit nötigen Wissens und Könnens. Berlin: Vor-
80.wäris 1907. VI. 104 S.

Donham, C. F.: The fenther trade: Ihe

for the defence. e (1911) Chambre of i
merce. 126 S.

WGurner, W.:8 robaceo Curing. (U.S.Departm.

of Agriculture. Farmers Bulletim 523.) Wasbington:
1913. Gov. Print. Off. 24 S.

ahresbericht der Handelskanmer, in uiburßfür 1912. Duisburg: Brendow&amp;Sohn1913.1088.8.Jahresberleht des Verdendes der V. ae Credit-

reform (E. V.)in Leipzig über d. Geschäftsjahr 1912/13.
Leileige (1913). 60 S.Inhulsen, Otto W. F.— Der Handel nach Eng-

land und dasGiengiieebe Handelsrecht. (Moderne kauf-

männische —* Leipzig: Moderne kaufmänn.
Bibliothek 1913. 88 S. Se.

7Die deutsche —— Hg. v. Siegfried

Lehe-Piuser. 1913. 2. Jahrg. M. 54 Schiffsskizzen,10 Kart., 1 Flaggentaf. sowie 16Vabb.i.Text u. 1.1 photo-

ph. * auf Taf. Berlin: Mittler &amp;60 S8
hnu2

Pa##. Der Kaiser. E. Chamkterbild Kaiserwinll 5 . um errb. u. stark verm. Aufl.
Leipzig: —1013. 435 S. 80.
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Mannharcdt, C.: Gartenvorstadtanlagen und Klein- * Stumpfe: Kleinwohnungsbanten auf dem Lande.
vohnungshäuser. M. 36 Abb. u. 27 Taf. Lübeck: M. 50 deutsch. u. 15 ausländ. Grundrissen. (Arbeiten

Coleman o. J. 15 S. 40. d. Deutsch. Landw. Gesellschaft. 231.) Berlin: Deutsche

VPhllipps: 4 PrlienchgnGeziman Vnx,not? Lon- Landw. Gesellsch. 1913. 146 S. 80.don: Costenable &amp; Co.L 913. 124 S. 2,50.4. * Unser Kalser. Fünfundewanzig Juhre der Re-
Menegaux: La 2 oisenusx et b ierung Kaiser Wilhelms II. 1888—19 Bearb. von

Plumassière. Paris: Baillières &amp; Fils. 1911. 38 S. 8o. rW v. Achenbach su. a.). M. 9 Kunsttaf. u. 449 Abb.

#korn, H.: Unser Süßwasserpolyp: die Hrdra.. Text. Beriin. Leipzig: Bong &amp; Co. (1913), VI,
M.6Abb.0.O.u.J.4S.8e0. 135 S. 40 (80)

Verkehrs-Nachrichten.

Zollfreibezirk am Ubangi. Der Kaiserliche Gouverneur von Kamerun hat die Einrich-

tung eines Zollfreibezirks in Singa am Ubangi angeordnet.

Der Hafen von Käwieng. Nachdem S. M. S. „Planet“ zur Verbesserung der An-

steuerung des Hafens von Käwieng Kontrollvermessungen vorgenommen und verschiedene See-

zeichen errichtet bzw. ausgelegt hat, kann dieser Hafen nunmehr auch von großen Dampfern
angelaufen werden.

In Munyussi (Deutsch-Ostafrika) an der Nordbahn, 69 km westlich von Tanga, ist am

9. Mai eine Postagentur eingerichtet worden, deren Tätigkeit sich auf die Annahme und Ausgabe
von gewöhnlichen und eingeschriebenen Briefsendungen sowie auf die Wahrnehmung des Paketdienstes
innerhalb des Schutzgebiets erstreckt.

Postdampfschiffsverbindungen nach den deutschen Schutzgebieten für den Monat Juli 1913.

Die Abfahrt erfolgt Ausschiffungshafen. Briefe müssen aus

Nach vom Ein- « Dauer · Berlin spätestens

schiffungshafen am: der Überfahrt abgesandt werden am:

l .

i Friedrich Wilhelms-

1. e enente, awhnn 11“. Juli 8#. Aug. gew 64t *
aiser- elmslan .. 9“. 18. Juli 1. 6*. Aug.

Brindisi —- nedr Wilhelmsh 46T.—————— Ee ben 10.#
genr 8. Aug. Rabaul 43 Tage

- ist u. **4 Nachversand über Sibirien—Schanghai—Hongkong von Bp. 18 Berlin— Alexandrowo
1139 am 14/7. und 11/8. riefe und Postkarten nach Berlinhafen werden nicht über Schanghai—Hongkong geleitet.

Auf Bealihnn “ Absenders werden Briefe und Postkarten — nicht auch Drucksachen, Geschäftspapiere und

Warenproben — außer mit den vorbezeichneten Nachversanden auch mit den übrigen Beförderungsgelegenheiten über
Schirln Schanghat geleitet.

. Briefe und Postkarten nach Eitape werden dieser Verbindung nicht zugefährt.

2. Marshall= Jnseln. I ( Beinone 20. Juli Jaluit 57 Tage
eng « 18. Juli 1. Aug. 1060

 nach dalut . Brindis. 3. Aug. Jaluit 50 Tage Aus

(enal. Schifse)

i Adelaide 27—381 Tage,

—o—* H mcmibder Sd.
db) nach Maum Brindisi 6. 20. Juli 8. Aug. L#n noch Von 5 ur 4. 11. 14. 18. 25. Juli

(engl. Schtffe) Der Der Porlste Hhoep 1. Aug. 1050
Toronto 13. 27. Juli Wgan edeer,

(engl. Schifte) Jaluttilnie nach Be

Auf Verlangen des Absenders werden Briefe und Postkarten — nicht auch Drucksachen, Geschäftspapiere
und Warenproben — über Sibirien—Schanghai geleitet.

dp .nBriefeund Postkarten Nachversand über Sibirien—Schanghai—Hongkong von Bp. 18 Berlin—Alexan=rowo 11
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Die Abfahrt erfolgt Ausschiffungshafen. Briefe müssen aus

Nach vom Ein- " Dauer Berlin spätestens
schiffungshafen am: der Überfahrt abgesandt werden ame:

3. Denisch-Ostafriha. odee 50 13. 29. jed. M.ombasaO16-17Tg.1. 27. jed. Mts. 1060
c.

 ch Gumvbe(mtzRandah,,,Vorseile24.Juli Mombasa 0 16 Tage 22. Juli 101

Von Mombasa Weiter- Brindisi 27. Juli MombasaO17Tage 25. Juli 1050.

behr und von tder an (engl. o 6
iu en v Marseill 18. Juli Mombasa O 19 Tage6. Juli 1050
mungsorten. (engl. Euh ,

MoMerseille 11. 27. jed. Mts. Tanga 19—20 Tage 9. 25. jed. Mts. 2.15
u e

d) 388 Tanga (einschl. Amani. Neapel 18. 29. jed. Mts. Tanga 17—18 Tage 11. 27. jed. Mts. 1050

üulkhr S cuch- Schifte) "
s4 s d Marseille 24. Juli Mombasa" 16 Tage22. Juli 108

i3# nt Ws an ah " Beidistn 27. Juli Ronbass* 3Ta
en 5 i

6 mtt nächster Sen 25. Juli 10.2

Marseille 11. 27. jed. Mts. Daressalam 21 Tage 9. 25. jed. Mts. 2.15

# —.Daal sowie nach(eutscheSchiffe)
25S##temog.agdaran. apel. 13. 29.jed. MWts. Daressalam 19 T 11. 27. jed. Mts. 1059

|„ s—Nm c— . 29. jed. . aressalam 19 Tage . 27. jed. 1050

* Marseille 24. Juli l7 ibar 16 Tage 22. Juli 1013Mo# 2-Langenbum hat«amwettek

Schaut Salale Sgiqödda stetoecchw
gea, abora,

Brindisi 27. Juli anzibar 19 Tage !4•SetetTe ksber Beicdisnn 3 at — 5. Juli 1080
mit nächster Gelegenheit

4. betsch Käweefri Hamburg 8. 25. Juli Swakopmund 27, 2429)7. 24. Juli 5.0
a) nach 8 as — 13 11. Juli 1.0ne
Sinse.„Eusa, mpfängms- Antweren,6 12. 28. Juli Swakopmund 23,21 79. 26 10

ucht, .

Sar, SenkrtSautteupter, 2. ied DMu. Swakopmund 20 #., 28.ed. Mts. 1246
Guchab, Harié, Hoachanas,eunche 4 # 4

nt32 Feuntemin 19. Juli Swakopmund 22, 21 Z9.I18. Juli 12.48

E5ser- f15 du „ Swasopmund etwa26T.10- Juli 9.5
: 5. 12. 26. durt) iti (“. 11. 25. Juli 1. Aug.

St “ on 6 teouthampton¶ 2. Aug. Swakopmund unbestimmt 12.48.
 n w sHamburg 17. jed. Mts. Swakopmund 45 Tage17. jed. Mts. 9.5

Seald#reragheheEiku.
Antwerpen25. jed. Mts. Swakopmund 37Tage4. jed. Mts. 1.0kehete,t Waldanu.Wuchin El J%n ! p 9 3

Hamburg 68. 25. Juli Lderitzbucht 28, 25 Tg. 7. 24. Juli 5.80

. . 11. Juli 1.0Antwerpen 12. 28. Juli Lüderitzbucht 24, 22 .
Oeursche Schiflh t . 10

b
 nachE#nshut Lneouthampto20. jed. Mss. Läderizbucht 21 Tage 28. jed. Mis. 12.48

*— ——“
aaseesaho Southampton) 19. Juli Lüderitzbucht 20-21 Tage 18. Juli 12.48

# rhenlu1
as und 1#Hamburg 19. jed. Mts. Lüderitzbucht 82 Tage 19. jed. Mts. 9.5

Hamburg 17. jed. Mts. Lüderitzbucht 60 Tage17. jed. Mts. 9.5

Kntweryen. 25. ed. Mts. Lüderitzbucht 61 Tage 24. jed. Mts. 1.0(Oeutsche Schiffe

tsouthanpton.. 5. 2 6. Juli " Lüderitzbucht urbefäimmt 4 11.35. Juli 1. Aug.
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Die Abfahrt erfolgt Ausschiffungshafen. Briefe müssen aus

Nach vom Ein- · Dauer Berlin spätestens

schiffungshafen am: der Uberfahrt abgesandt werden am:

Hamburg 9. 24, jedes Monats Viktoria 20 Tage )-

5.Uamksu. Duala 21 Tage

a) — sowte nach Abong- Kribi 22 Tage g 9. 24. jed. Mts. 9.5
un azanler Plantation 22 Tage

brnsn #4/ Bogaber. Longji 22 Tage
8*kurut n—t 11. 20.jedes Monats Viktoria 18 Tage

aunde, Jo- sur Mer Duala 19 Tage «

idrichenr*ss onr, (eutsche Schiffe) Kribi 20 Leg- 10. 25. jed. Mts. 1.0
nkaduma= Plantation 20 Tage

 bem — Longji 20 Tage
dere, Ayanga,#n tuge, Hamburg 22. jedes Monats Viltoria 27 Tage 22. jed. Mts. 9.5

t#t ve Duala 28—90 Tage

tLiverpool 24. Juli Hiltoria 38 Tage 1 » - -ala9qu 22.Juc-104-o

Liverpool jeden Mittwoch Calabar 26 Tage jeden Montag 1045
van dort wetter über Irang

b) nach Rlo del Rey nach Rio del Rey im 7

Oamburg 22. jedes Monais Rio del Rey 31—58 Tages 22. jed. Mts. 9.5

Liverpool 24. Juli Rio del Rey 37 Tage 22. Juli 1012

) nach Garua, Lereer. idverpool jeden Mittwoch Forcados 17 Tage jeden Montag 1045
von dort weiter

. « Lokodla-yola

—— 5 Liverpool jeden Mittwoch Lagos 16 Tage S. jeden Montag 1018

von dort weiter überLarta—
Nareng Eaeusuguri

Antwerpen 5. 26. Juli M 13 a To 4. 25. Juli 8.48
e) nach Carnot, Mbaln. Mo-)La Rocelle 7. 28. Juli Matadi 18— iun n-5. 26. Juli 104

lundu, Nola. Soufflay (belgische Schifte) bahn bis eat

Bordeaux 25. jedes Monats dann mit Snsaee 23. jed. Mts. 1045

6. den Karolinen, palan- Neapel 11“. Juli 3“. Aig. Jap 37, 36 Tage 9“. Juli 6“. Aug. 1050

Inseln, Marianen. (eutsche sSainen Angaur 36 Tage bzw. v.
Jap m. nächst. Gelegenh.

nd A .. .

5 nach Jap und Angaur 2 20. Juli Jop 49 Tage 18. Juli 1080*— iffe) Angaur 51 Tage bzw. v.

Jap m. nächst. Gelegenh.

Ponape 56 Tage

b) nach den brigen Stationen Brindiskpx§I 8. Aug. Saipan 64 Tage 1. Aug. 1050
Cengl. me) Palau 71 Tage ·

FutBnefeund Positur-ten RachvetfandaberStdn-ten—Schanghar—HongkongvonBplsBeklm-Alexan-
ldrowo 118 am 14/7.u

Auf Ferlangen des Absenders werden Briefe und Postkarten —nicht auch Drucksachen, Geschäftspapiere und
Warenproben — außer mit den vorbezeichneten Nachversanden auch mit den übrigen Beförderungsgelegenheiten über

erden Briefsendungen nach den Marianen auch über Yokohama geleitet, von
dort weiter mit Segelschiffen sechs- bis bedenmal jährlich.Sibirien—Schanghai geleitet.

7. Niantschen.

Fernerw

Gewöhnliche und ein eschriebene Balese und Posttarten —nicht auRußlãn2 82
broben — Über Montags, D S n ab

Neapel

a) Briefe, Postkarten.
rucksachen, Ges-
un 7K u. 1

ft ereEJ.

b) Druckfachen, Geschäftspapiere, Warenproben.

(deutsche Schiffe)

Brindisi
(engl. Schiffe)

jeden Sonntag

(engl. Schiffe)

Liverpool

Marseille 1
r 18. Juli 1. Aug.

13. 27. Juli

AufBerlangendes Absenders werden
aufgeführien Beförderungsgelegenheiten,

4. 18. Juli 1. Aug.

11. 25. Juli 8. Aug.] Tsingtau 34 Tage

Tsingtau 32—85 Tage

Tsingtau 34 Tage

Tsingtau 34 Tage

Tsingtau 35 Tage

Srusuen Vostkarten nwiefsendungen jeder

9. 23. Juli 6. Aug. 1050

jeden Freitag 1050

2. 16. 80. Juli 1015

17. 31. Juli 8.48

11. 25. Juli 1046

Kiams mit den untter d)
—befördert. "1v
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Die Abfahrt erfolgt Ausschiffungshofen. Briefe müssen aus

Nach vom Ein- « Dauer Berlin spätestens

schiffungshafen am: der Überfahrt abgesandt werden am:

8. Samoa. Queenstopon 17. Juli 14. Aug.#pia 25 Tage 15. Juli 12. Aug. 8.15

Auf Verlangen des Absenders auch über Sodney.

Hamburg 9. 24. jedes Monats Lome 18 Tage 9. 24. jed. Mts. 9.5

Boulognes. M. 11. W. jedes Monats Lome 16 Tage 10. 25. jed. Mts. 1.0
(deutsche Schtste

#Hamburg 22. jedes MonatsLome 22 Tage 22. jed. Mts. 9.5

1 Marseille 10. jedes Monats Kotonou 18 Tage . jeb. Mts. 10 15
von da ab Landverbindung

fBordeaux 25. jedes Monats Kotonon 14 Tage 28. jed. Mts. 1045
von da ab —7*#

9. Togo. 1#Liverpool jeden Mittwoch Akkra 15 Ta Montag 1012
von dort weiter euldem
Landwege in 4—5 Tagen

#Hamburg 16. jedes MonatsLome 28 Tage 16. jed. Mts. 9.5

#Rotterdam 22. jedes Monats]Lome 23 Tage 21, jed. Mts. 1012
(deutsche Schiffe)

1Hamburg 980. jedes MonatsLome 30 Tage 30. jed. Mts. 9.5

#Rotterdam 4. Juli 4. Aug. Lome 26 Tage 3. Juli 3. Aug. 1012
(deutsche Schiffe)

Den durch# bezeichnetenSchiffsverbindungen werden Briefsendungen nur dann zugeführt, wenn der Absender
die sefchen auf diesem Wege durch einen Leitvermerk verlangt hat.

Eintreffen der Post aus den deutschen Schutzgebieten.

Landungs- Die Pozt ist fällig Landungs- Die s#ein it# fälligVon hafen in Berlin am Von hafen in Berlin am

Neapel 1 n% Fn
beutsch-Ueugninens Ner- ! 13.25= Juli 4.Aug. Neapel. ... 10*. 24·. Juli 74. Aug.

Brindisi. . .. W*

s s!ttndtsc...6. 20. Jult 8.Aug.

Ekeapel.·... 4’18«J11118·Aug Mattejqe··, * 1. Juli
deutsch-Sstafrika rn ..... 3 du 8 Aug. Liverpool Juli

Marseillel uli 19. Aug Niantschon Plomouth,Southampton 27. 15. Juli 1“. Aug. ticho ——8wer San Franeisco oder
Deutsch= Sübwest- 27 Seattle unbestimmt

afriha Southampton 13. 27. Juli Le Havre oder (6—6mal atl
Hamburg... 2. 6°. 80*. Juli Queenstowmn 5—6 mal monatlich)

Southampton 14.30. ant14.Aug. Sibir. Eisen- )* der Regel Dienstag.Kaomerln Hamburg. 16°. jed. Mts ahn. . .. Donnerstag u. Sonnabend

Liverpool. l 26. Juli
Nerpei 18. 25.Juli 10. Tug. Plymouth

von Ja D Queenstonn über San Franeis
den Karolinen ann Brindisi 3. Aug. — —. über p g%tneisco am

rieengn)Brindisi8.Aug. od. PlymouthInseln Brindisi . . . 27. Juli

den Narianen.. Brindisi.. 3. Aug.

gein Brindif 3. Aug. Hamburg.. 2. 6°. 16“. jed. Mts.
den palan-Ju tindin us Togo Southampton 14“. 80. Juli 14“. Aug.

Narshal-Juseln.Neapel 913. Juli 3. Aug. Plymouth . jeden Dienstag.

* Fälligkeitstage für die mit deutschen Schiffen eintreffenden Posten.
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und West- und Südwestafrika.

Reise Letzte Nachrichten
Poftdampfer von nach bis 27. Juni 1918.

„Adolph Woermann“ — — z. Zt. in S*„Alexandra Woermann“ Hamburg Kotonou n 26. Juni in Kotonou.
„Aline Woermann“ Hamburg Calabar am 25. zem in Forcados.
„Anna Woermann“ Hamburg Kotonou am 25.JuniinArcra.
„Arnold Amsinck“ New Vor Westafrika am 26. Juni in Monrovia.

„Carl Woermann“. Hambur Lüderitzbucht am 15. Juni in Swakopmund.
„Eduard Woermann“. Hamburg Lüderitzbucht am 24. Juni in
„Eleonore Woermann“ Hamburg Kamerun am 24. Juni ab Monrovia.
„Elisabeth Brock“- Hamburg Burutu am 26. Juni ab Las Palmas.
„Erna Woermann“ Lüderitzbucht Hamburg am 27. Juni in Hamburg.
„Frieda Woermann“ Swakopmund Kapstadt am 25. Juni ab Kapstadt.
„Gertrud Woermann“. Ostafrika Hamburg am 22. Juni ab Aden.

„Hans Woermann“. Hamburg Kamerun am 25. Juni Dover passiert.
„Henny Woermann Hamburg Kamerun am 26. Juui ab Boulogne.
„Henriette Woermann“ Hamburg Assinie a#m 19. Juni ab Las Palmas.
„Irma Woermann“ . Hamburg Kotonou am 18. Juni in Kotonou.

„Jeannette Woermann“ Hamburg Accra am 25. Juni ab Las Palmas.
„Kurt Woermann“. Accra Hamburg am 26. Juni Dover passiert.
„Lili Woermann“ Assinie Hambu am 21. Juni ab Las Palmas.
„Lothar Bohlen“ Kotonou Hamburg am 15. Juni ab Lome.
» Wu« Kamerun Hamburg am 25. Juni ab Madeira.

LZulu Bohlen“ . .. Burutu Hamburg am 24. Juni ab Las Palmas.

«kurtha,— Hamburg Assinie am 12. Juni in Grand Bassam.
» Hamburg Lüderitzbucht am 25. Juni Dover passiert.
„Paul Annnn Hamburg Kotonon am 25. Juni ab i

„Professor eerm Kamerun Hamburg am 26. Juni in Lagos.
„Renata Amsinck Kamerun Hamburg am 23. Juni in Lome.
„Thekla Bohlen“ Kotonou Hamburg am 21. Juni in Hamburg.
„Khalif“ Lüderiybucht Hamburg am 23. Juni in Hamburg.

Hamburg--Amerika-Linie, Afrika-Dienst.

„Duala" Hamburg Calabar am 28. Juni ab Hamburg.
„Edea“ Hamburg Kotonon am 22. Juni Dover passiert.
„Lome“ Hamburg Accra am 19. Juni in Sekondi.
„Otavi“ — — z. Zt. in Hamburg.

„Rhenania“ Hamburg Ostafrika am 24. Juni ab Zanzibar.
„Slavonia“ Hamburg Kamerun am 25. Juni in Duala.
„Steiermark“ Hamburg Lüderitbucht am 21. Juni Cuxhaven passiert.
.Swakopmund“. Hamburg Lüderitzbucht am 9. Juni in Lüderiybucht.
„Togo“ Kotonou mburg am 24. Juni ab Sierra Leone.
Windhut Hamburg Ostafrika am 24. Juni ab Hamburg.

Hamburg-Bremer Afrika-Linie A. G.
„Answald“ Lüderitzbucht Hamburg am 20. Juni in Cap Lopez.
„Arnfried“ Hamburg Burutu am 21. Juni inSapelli.
„Gundomar“ Matadie Hamburg am 28. Juni ab Monrovia.
„Gundrun“ Matadie Hamburg am 17. Juni Dover passiert.
„Ingo“ Hamburg Matadi am 20. Juni in Matadi.

mngraban“ Hamburg Matadi am 24. Juni ab Las Palmas.
„Irmfried“ Hamburg Kotonou am 23. Juni in Antwerpen.
"Walburg“ Kotonon Hamburg am 20. Juni in Bissao.
„Wigbert“ Calabar Hamburg am 22. Juni ab Monrovia.
„Winfried“ Ostafrika Hamburg am 17. Juni in Daressalam.

Verantwortlicher Redakteur für den nichtamnlichen Teil: Oskar Biesenthal, Berlin.

Verlag und Druck der Königlichen Hofbuchhandlung und Hoftbuchdruckerei von G. S. Mittler &amp; Sohn, Berlin 8W68, Kochstr. 68—71
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Kurse deutscher Kolonialwerte.
Mitgeteilt durch von der HBeudt'sches Kolonialkontor G. m. b. B., Berlin W. 8.

Telephon: Amt ZTtr., 1765 Stadtverkehr, 9229 u. 9224 Fernverkehr. Telegr.-Adr.: „Heydtkontor“. 27. Juni 1913.

Grün- Ge-VBor- Lerie Freibleibend
dungs- Kapital 2 Estr, verteiihte Eigenhändler bei allen Abschlüssen Käufer Verkäufer

jahr 4 jahr dende bende r% %
1

1910 3 000000 1. 1. 0 0 Afrika-Marmor-Kolonialges. 75 % eins. Ant. 28 38
1907 2 500O00 .1. 10. 6 8 Lfrikanische Kompanie A.-G. . 45 55
1907 6000001. 7. 0 Agupflanzungsgesellschaft (D.K. G.). . 80 87
1896 1200 000 1. 1. 12 10 Bödiker, Carl, &amp; Co., Komm. Ges. a. A#t. 122 125
1905 1000000/1. 4.15 — Bremer Kol. “ v. Oloff A.-G. . — 135
1902 650 000 1. 10 0 Britich Central# Ltd. 5— 59
19005 1200 000 1. 444 KCentralafrikan. mb.(D.K.G.) —

1902 1. 1. 8 8 ntralafrikanische Feengele at b. H. 180 185
1805 220000 1. 1. 8 10 Debundscha-PflaAzung .. 110 —
1900 964 1. 1. 6 14 Deutsche * io 5Wä0. Ant. 170 176
1900 191 800 1. 1. · 8 OStamm-. 148 1531908 926 000 1. 1. 0 0 Dtsche Ho * Ostafrikul r K. 6 .. 15 20
1902 2 000 OO00 1. 1. 5 10 Deutsche Kamerun-Ges. m. b. H. 105 —
1907 2 500 000 1. 1. 5 6 Deutsche Kautschul-Aktiengesellschaft 127 132

1885 ———— 60 35 Deutsche Kolonial-Gesellsch. für Sthwestarit. 610 680
1902 1 000000 1. 1. 0 0Deutsche Samoa-Gesellschaft (D. K.G) 44 50
1908 4 500 000 ] 1. 1. 0 0 Deutsche Südseephosphat-Aktien 185 189

1902 1000000 1. 6. 6 7 Deutsche Toogesellichaft (D. K. 105 108
1906 600 000 1. 110 0 Deutsch-Engl. Ostafrika-Komp. G. m.b7 — 15
1896 2250 000|10. 110 10 Dekusch-Snal Sltar Handelsgesellsch. 2 112 117
909 1600000 1. 1. 0 10 Demant. Akt. G. v. Weiß de Meillon &amp; C G.) 103 106

1909 28 150 0001. 1010 0 German S. W. A. Diamond Investm. 7 4 4 4% 5

1899 4360000 1. 1.] 0 0 Gesellschaft Nordwest-Kamerun Lit. H — 4 50

18988 30000000 10. 1. 8 8 Gesellschaft Südkamerun Anteile (D. K. G.) 108 118

1897 1153 000. 1.0 0 Hanseatische Kolonisations-Gesellsch. m. b. D — 20
1889 3000000 1. 10. 0 Hanseatische Plantagengesellschaft . 50 55

19090 1200 OOdo 1l. 1111 11 Hernsheim &amp; Co. Act.-Ges.. 1355 165
1887 1 200 O0001. 1..25 13 Jaluit-Gesellschaft. geteilte Atien ... 215 225
1898. 1 017000 1. 7. 0 0 aff Plar g Salarre, Altien-Ges. .. 59 68
1906 3 000 Odbol.1 4* 4 Kautsch A.-G. 77 83

189510 0000001. 1. 0 0 ooko Land= und m. . K. 0) 28 25
1908 900000 1. 1. 8 4 Kautschuk-Pflanzung Mean . 90 95
1908 1250 000 1. 1. 0 8. "Veironda Sasn ce b H .. 115 120
1908. 125000 11% Kolmanskop Diamond# . 35 4 36
1907 500 000 1. 0 5 Lindi-Kilindi-Ges.m. b. R .. 125 130
1899 20000 O0O00 1. 1. 5 6 sellschaft (D. K. G.) . 98 103
1886 7500 000 1. 4. 0 — Neu-Guinea Compagnie Vorzugs-Anteile 113 117
1906, 1 400 000/1. 1. 6 15 Ostafrika-Kompagnie (D. K. G.) . 180 185

1910 1 185 000 1. 7. 0 0 Ostafrikan Vergwerlt u. Plantagen.. S. 58 65
1910 St. 200 1. 1. 0 0 do. Genußscheine — 50
1908 789 000 H1. 7. 0 0 Ostafrikanische — Kilwa-Südland 60 70

1908 1 600000 1. 10 0 Ostafrikanische Pflanzungs-Aktiengesellsch. 60 70
t. 200 O000 1. 4. 6,50A5.%44tavi-Minen= u. Eisenbahnges. Genußscheine.# 78. 4 80

1 e 8785 000 1. 1. 80 25 RPeacific Uhosphate Co.—* shares 4 2 4
1910 8375000/ 1. 1, 10 25 unge 50 uresoh 2% 2 2%
1904 160 000 1. 5. 0 5 Mnzungchefeusc, en Vorz. A. C. 2h.) 100 —
1912 3000 O0C00 1. 11 — 40 Womona Diamant-Ges. Ant. . 7201740

1895 1 500000 1. 1. 0 4XPheirische Landen Plantagergesenschaft. . —- 50
1908 546 200 1. .10 o scha Vekzugs-inteie . — 201905 2 000 O00 HIL. 1.] 4 4 E *“*“3 Compagnie A. . — 15

1897 500000 1. 1. 12 12 /Sigi. Pflanzun W - F5S. ... 165I175
1904 1250 000 1. 1. 16 25 Sisal-Agaven-Gesellschaft (D.K.G.)4 2955 3800
1910 St. 1 000 11. 100 200 Société commerciale de e Gemfch X2000 2200
1895/ 4500 000 1. v. ,„o Kouth African Territories Limited 738 J
18985 2 350 000 1. 1. 0 0 South East Africa (1910) Limitel +% 1/8
1892 22000 000 1. 1. 7 5 South Wert Afries Co. Limited- 22 236
1901 6000001.1. 0 0 #frikan. Schäferei-Ges. (D.K. G)) — 75
1912. 1000 11. 1. — — Südwestafrikanische Bodenkredit-Ges. (D. K. GG.) 100 105

1898 869 100 „1. 4. 0 0 sambara Kaffeebaugesellschaft Stamm-Anteile — 45
1898 142 200 1. 4. · 0 orzuge Anteile 75 851900 4285 000 1. 1. 0 O Perein. Diamantminen Lüderitzbucht St. Akt., 76 81

1897 2100 O000 1. 1. 4 7 Westafrik. Pflanzungsgesellschaft „Bibundi“ r 108 112

1897, 3000 000 1. 1. 15 18 Westafrikanische Plnegefeuf. Wichri 280 295
18957 1800O0o 1. 1. 6 38 BestdeutscheHandels= u. Plant. 150 —

190 1 300 000 16% 55 8 Windhuker Farmges. m. b. H. 120— Bauzinsen. . pr. —Div. noch nicht erklärt Auch für alle hier teailesdcr „Werte ohne Forbenmott-
ist — ters Win Käufer bzw. Verkäufer. Auslünfte bereitwilliast und kostenlos.
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